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Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Kolleginnen und Kollegen!

rückgelegt werden. Diese Kilomet-
ergrenze wird in den kommenden 
Jahren noch schrittweise auf 100 km 
sinken – im Detail dazu gibt es 
mehr auf Seite 7.
 
Trotz der großen Herausforderun-
gen blicken wir nicht nur positiv in 
die Zukunft, sondern wieder einer 
Fachgruppentagung mit spannen-
den Themen entgegen. Die Fach-
gruppentagung findet am Samstag, 
den 6. Mai 2023, erneut im Messe-
center Graz statt, nur dürfen wir 
heuer zu späterer Stunde einladen. 
Um 15 Uhr startet unsere Leistungs-
show, wieder mit vielen Herstellern 
und Aufbauern sowie Lkw-affinen 

Kleinausstellern, die die neuesten 
Trends präsentieren. Um 17 Uhr 
startet der offizielle Tagungsteil. Im 
Anschluss ist für das leibliche Wohl 
bei guter Musik gesorgt. Wer das 
Tanzbein schwingen möchte, kann 
auch das tun. Wir freuen uns, wenn 
wir viele Transporteure mit Familie 
und Mitarbeiterbegleitung begrü-
ßen dürfen.

 

Einige von euch werden schon auf 
die Auszahlung des Energiekosten-
zuschusses warten, einige warten 
noch immer auf die Pauschalförde-
rung, weil ihre Treibstoffmehrkos-
ten 6.666 Euro nicht überschritten 
haben. Aber ein kleiner Strohhalm 
ist vorhanden. Dennoch werden die 
Dieselfloater auch im Jahr 2023 un-
sere ständigen Begleiter sein. Eine 
Entspannung ist jedenfalls noch 
nicht in Sicht. Für die Abfalltrans-
porteure hat das grüne Ministerium 
für das Jahr 2023 noch zusätzlich 
eine Bürde gebracht: Denn nun 
müssen innerösterreichische Abfall-
transporte mit mehr als 10 t auf die 
Schiene, wenn mehr als 300 km zu-
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Fachgruppentagung 2023: 
Am 6. Mai wird ab 15 Uhr aufgefrächtert!

Fachgruppentagung 2023: 
Am 6. Mai wird ab 15 Uhr aufgefrächtert!

Nicht nur der Mai macht laut Volksliederarchiv bekanntlich alles neu. Diesmal 
hat auch die steirische Fachgruppe für das Güterbeförderungsgewerbe 

neue Ideen für die Frächtertagung am 6. Mai.

Die traditionelle Leistungsschau mit der umfassenden Fahrzeug- und Aufbauten-Ausstellung 
der Hersteller sowie den Präsentationsständen der transportaffinen Branchen werden diesmal 

im Messecenter Graz ab 15 Uhr starten. 
Der offizielle Tagungsbeginn mit den Vorträgen ist für 17 Uhr angesetzt. Ein gemütliches 

Essen mit musikalischer Umrahmung und Tanzmöglichkeit findet im Anschluss statt. Diesmal 
wird gefeiert und kräftig aufgefrächtert. Die Einladungen werden Ihnen noch zugeschickt.

LET‘S SWING

Fachgruppentagung 2023
6. Mai in der Messehalle A in Graz

Vom Vortrag auf den Tanzboden
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In den vergangenen Tagen flatterten bei einigen (Klein-)
Transporteuren, die Umzüge anbieten, Zahlungsauffor-
derungen und Aufforderungen zur Unterzeichnung einer 
Unterlassungserklärung von einem gewissen Schutzver-
band für Umweltkriminalität (www.schutzverbandum-
welt.at) ins Haus. Dabei handelt es sich um einen ein-
getragenen Verein, dessen Vorstand zum Teil aus großen 
Entsorgungsbetrieben besteht, die auch in einzelnen Bun-
desländerfachgruppen der Entsorger sitzen. Vorgegangen 
wird gegen Umzugsfirmen (Transportfirmen), wenn auf 
der Website unter Leistungsangebot auch Entsorgung 
angeboten wird, ohne eine Gewerbeberechtigung für 
die Entsorgung zu haben. Leider handelt es sich in den 
meisten Fällen um eine Formulierungsunschärfe. Denn 
tatsächlich werden richtigerweise Transporte zum Ent-
sorger angeboten und nicht die Entsorgung selbst, und 
das ist mit dem Gewerbeschein des Kleintransportes bzw. 
Güterbeförderers legitim. Daher besteht von Seiten der 
Fachgruppe Güterbeförderung nun der dringende Rat, 
auf der Website und bei anderen Angeboten die „Entsor-
gung“ auf „Transport zum Entsorger Ihres Wunsches“ zu 
korrigieren. Ganz korrekt wäre es in weiterer Folge, wenn 
die Rechnung beim Entsorger direkt vom Auftraggeber 
des Transportes bezahlt und nicht vom Transporteur vor-
finanziert wird.
Wenn auch die Entrümpelung angeboten wird, so sollte 
dies 30 Prozent des im Wirtschaftsjahr vom Gewerbetrei-
benden erzielten Gesamtumsatzes nicht übersteigen, um 
laut §32 der Gewerbeordnung als Nebenrecht zu gelten. 
Wirbt man mit der Entrümpelung im Nebenrecht, soll-
te das Hauptgewerbe des Transportes jedenfalls eindeutig 
ersichtlich sein. Übersteigt man als Unternehmen die 30 
Prozent, so müsste man zusätzlich das freie Gewerbe des 
Entrümplers anmelden. Auch wenn man Aufträge an-
nimmt, wo nur entrümpelt wird.

Sollten auch Sie vom Schutzverband für Umweltkrimina-
lität ein Schreiben erhalten haben, kontaktieren Sie bitte 
Ihre Fachgruppe: befoerderung.gueter@wkstmk.at

Besagter §15 Abs. 9 AWG sagt: Transporte von Abfällen 
mit einem Gesamtgewicht von mehr als zehn Tonnen mit 
einer Transportstrecke auf der Straße von über 300 km in 
Österreich haben ab 1. Jänner 2023 per Bahn oder durch 
andere Verkehrsmittel mit gleichwertigem oder geringe-
rem Schadstoff- oder Treibhausgaspotenzial (z. B. Antrieb 
mittels Brennstoffzelle oder Elektromotor) zu erfolgen. 
Ab 1. Jänner 2024 wird die Transportstrecke in Öster-
reich auf 200 km zugunsten der Schiene reduziert, und 
ab 1. Jänner 2026 ist ab 100 km Transportstrecke in Ös-
terreich die Schiene verpflichtend. Dies gilt nicht, wenn 
nachgewiesen wird, dass von der Bahn keine entsprechen-
den Kapazitäten bereitgestellt werden können, oder wenn 
beim Bahntransport die auf der Straße zurückzulegende 
Transportstrecke für die An- und Abfahrt zu und von ei-
ner der am nächstgelegenen Verladestellen im Vergleich 
zum ausschließlichen Transport auf der Straße 25 % oder 

Schutzverband setzt (Klein-)Transporteure zunehmend unter 
Druck: „Entsorgen ist nicht gleich Transport zum Entsorger“

Weil Transportfirmen, die hauptsächlich Über-

siedelungen erledigen, aber auf Wunsch auch 

entrümpeln und Entsorgung anbieten, ist der 

Schutzverband für Umweltkriminalität wieder 

aktiv und sendet Unterlassungserklärungen mit 

800-Euro-Zahlungsaufforderungen aus.

Zur Erinnerung:

Auch wenn Sie nur ab und zu Abfall transportieren, 
so sollten Sie im Transporteure A–Z des Fachverban-
des eingetragen sein: https://tinyurl.com/yvaymd93

Weiters sollten Sie sich im EDM-Portal registrieren 
– nicht nur beim Transport von gefährlichem Abfall, 
sondern auch bei nicht gefährlichem Abfall: 
https://tinyurl.com/mw9tph6t

Sollten Sie Abfälle nicht nur zum Entsorger transpor-
tieren, sondern einzelne Teile sammeln, so brauchten 
Sie auch eine Abfallsammelerlaubnis nach §24a Ab-
fallwirtschaftsgesetz. 
Nähere Infos und Ansuchen unter: 
https://tinyurl.com/4z5b4try

Bundesministerium zwingt Abfalltransporte auf die Schiene
Seit 1. Jänner 2023 kommt das novellierte Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG) zum Einsatz. Auch für 
Abfalltransporteure heißt es „aufgepasst“, da auf die Schiene Zug um Zug umgelagert wird.

mehr betragen würde. Die entsprechenden Nachweise 
sind beim Transport mitzuführen und der Behörde auf 
Verlangen vorzulegen.

Um diese Beweise erbringen zu können, ist die digitale 
Abfrageplattform zu verwenden. Über diese wird konkret 
Folgendes ermöglicht:
  
1.	 Prüfung, ob die gesetzlichen Bedingungen für ei-
nen (verpflichtenden) Abfalltransport per Bahn vorliegen.

2.	 Einholung von Angeboten bzw. Bestätigung, 
dass keine Kapazitäten vorhanden sind.

Für Punkt (2) ist jedenfalls eine Anmeldung über das Un-
ternehmensserviceportal (USP): (https://www.usp.gv.at/) 
erforderlich. Mehr dazu im untenstehenden Kasten.
 

Digitale Abfrageplattform für Abfalltransporte auf der Schiene aufschiene.gv.at online
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Die digitale Abfrageplattform für Bahntransporte von 
Abfällen aufschiene ist online gegangen und der (Pro-
be-)betrieb ist somit gestartet. 
 
Für die vollständige Nutzung der Angebotseinholung 
ist die Einrichtung der Rollen im Unternehmensser-
viceportal (usp.gv.at) für die digitale Plattform er-
forderlich. Die Administratoren der jeweiligen Un-
ternehmen im USP  können nun die Personen im 
Unternehmen für die digitale Plattform aufschiene 
(https://aufschiene.gv.at) berechtigen, damit diese 

Angebotszusagen einholen oder ein Geschäftspartner-
service durchführen können.
 
Weitere Informationen wie die teilnehmende Eisen-
bahnverkehrsunternehmen, Abfallartenliste (in der 
Liste sind jene Abfälle aufgelistet, auf die sich die Ei-
senbahnverkehrsunternehmen im ersten Schritt kon-
zentrieren) oder häufig gestellte Fragen (FAQs) finden 
sich auf der Website des BMK unter dem Thema Klima 
und Umwelt unter Punkt: „Digitale Abfrageplattform 
für Bahntransporte“ (bmk.gv.at).
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Inhalte:
1. Jährliche Valorisierung der Tarife 
zur Anlastung der Infrastrukturkos-
ten im Sinne der gesetzlichen Ver-
pflichtung gemäß § 9 Abs. 13 zweiter 
Satz des Bundesstraßen-Mautgesetzes 
2002 – BStMG (Inflationsanpassung 
plus 2,8 %);

2. Auslaufen der Differenzierung der 
Tarife zur Anlastung der Infrastruk-

Allgemeiner Teil:
Die im Auftrag der Autobahnen- 
und Schnellstraßen-Finanzierungs-
Aktiengesellschaft durchgeführte 
wiederkehrende Überprüfung der 
Höchsttarife zur Anlastung der In-
frastrukturkosten für die zur Kos-
ten- und Tarifermittlung gebildeten 
rechnerischen Teilnetze des maut-
pflichtigen Bundesstraßennetzes 
hat ergeben, dass im Jahr 2022 für 
kein Teilnetz ein Anpassungsbedarf 
besteht. Die wesentlichen Rege-
lungs- inhalte des vorliegenden Ver-
ordnungsentwurfs beschränken sich 
daher auf:
1.	 die jährliche Valorisierung 
der Tarife zur Anlastung der Infra-
strukturkosten im Sinne der gesetzli-
chen Verpflichtung gemäß § 9 Abs. 
13 zweiter Satz des Bundesstraßen-
Mautgesetzes 2002 – BStMG, BGBl. 
I Nr. 109/2002, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 
155/2021 (§§ 2, 4, 5 und 6),
2.	 das Auslaufen der Differen-
zierung der Tarife zur Anlastung der 
Infrastrukturkosten nach EURO- 
Emissionsklassen gemäß Mautta-
rifverordnung 2021, BGBl. II Nr. 
585/2021, mit 31. Dezember 2022, 
und
3.	 die jährliche Valorisierung 
des Vermittlungsentgeltes für die von 
der Schienen-Control-GmbH durch- 
zuführenden Vermittlungsverfahren 
zwischen Mautgläubiger und Maut-
dienstanbieter im Sinne der gesetzli-
chen Verpflichtung des § 8c Abs. 8 
zweiter Satz BStMG (§ 12).
Der Verordnungsentwurf unterliegt 
nicht dem Anwendungsbereich der 
Vereinbarung BGBl. I Nr. 35/1999, 
da gemäß Artikel 6 Abs. 1 und 2 
dieser Vereinbarung diese weder für 
rechtsetzende Maßnahmen gilt, die 
der Bund aufgrund zwingender Maß-
nahmen des Gemeinschaftsrechts 
zu setzen verpflichtet ist, noch für 
rechtssetzende Maßnahmen gilt, die 
die Gebietskörperschaften in ihrer 

Die MauttarifVO 2022 wurde im BGBl. II Nr. 448/2022 kundgemacht, die Tarife der fahrleistungsab-
hängigen Maut für 2023 stehen daher nun endgültig fest. Die Verordnung wurde im Vergleich zum 
Begutachtungsentwurf inhaltlich nicht verändert (nur leicht veränderte Gliederung ohne inhaltliche 
Auswirkung ab § 12).

Eigenschaft als Träger von Privatrech-
ten so wie jeden anderen Rechtsträger 
treffen.

Besonderer Teil:

Zu § 1:
Die Tarifgruppe nach EURO-Emis-
sionsklassen erhält die Bezeichnung 
„B“; wie jene für die Tarifgruppe 
nach EURO-Emissionsklassen 0 bis 
EEV bis 31. Dezember 2022.

Zu § 2:
Der bislang geltende Basiswert von 
19,75 Cent ohne Umsatzsteuer als 
Grundkilometertarif zur Anlastung 
der Infrastrukturkosten für Kraftfahr-
zeuge mit zwei Achsen wird gemäß § 9 
Abs. 13 zweiter Satz BStMG einer Va-
lorisierung in der Höhe von 2,8 % zu 
unterzogen. Ergebnis dieser Rechen-
operation ist nach einer kaufmänni-
schen Rundung auf hundertstel Cent 
(§ 9 Abs. 13 dritter Satz BStMG) ein 
neuer Basiswert von 20,30 Cent ohne 
Umsatzsteuer.
Dieser neue Basiswert wird zur Fest-
setzung des Grundkilometertarifes 
für die Tarifgruppe aller Kraftfahr-
zeuge mit EURO-Emissionsklassen 
herangezogen. Für die Ermittlung 
des Grundkilometertarifes für Kraft-
fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb 
oder mit reinem Wasserstoff-Brenn-
stoffzellenantrieb (Tarifgruppe E) 
wird zur Durchführung der Differen-
zierung der Mauttarife zur Anlastung 
der Infrastrukturkosten gemäß § 9 
Abs. 5 vierter Satz BStMG im gesetz-
lich höchstmöglichen Ausmaß ein 
Abschlag in der Höhe von weiterhin 
75 % des Tarifs für die Tarifgruppe B 
in Ansatz gebracht, wobei der Grund-
kilometertarif für diese Kraftfahrzeuge 
ebenfalls kaufmännisch auf hunderts-
tel Cent gerundet wird.
Auf Grundlage der für Kraftfahrzeu-
ge mit zwei Achsen ermittelten Tarife 
für die drei Tarifgruppen ergeben sich 
ab 1. Jänner 2023 aus der in § 9 Abs. 

3 Z 1 BStMG festgelegten Tarifsprei-
zung für Kraftfahrzeuge und Fahr-
zeugkombinationen mit drei Ach-
sen bzw. mit vier und mehr Achsen 
(1:1,4:2,1) folgende Kilometertarife 
zur Anlastung der Infrastrukturkos-
ten in Cent ohne Umsatzsteuer:

Tarifgruppe  Kat. 2   Kat. 3     Kat. 4
    E	       5,08	     7,112	    10,668
    B	       20,30    28,42	     42,63

Tarifgruppe  E = Kraftfahrzeuge  mit  reinem  
Elektroantrieb  oder  mit  reinem  Wasserstoff- 
Brennstoffzellenantrieb
Tarifgruppe B = Kraftfahrzeuge mit EURO-
Emissionsklassen 
Kat. 2 = Kraftfahrzeuge mit zwei Achsen
Kat. 3 = Kraftfahrzeuge und Fahrzeugkombi-
nationen mit drei Achsen
Kat. 4 = Kraftfahrzeuge und Fahrzeugkombi-
nationen mit vier und mehr Achsen

Die Berechnung der Mautabschnitts-
Teiltarife zur Anlastung der Infra-
strukturkosten erfolgt dann unter 
Beachtung der Rundungsregelung 
(kaufmännische Rundung auf hun-
dertstel Cent) durch Multiplikation 
der Längen der betroffenen Maut-
abschnitte mit den Kilometertarifen. 
Abschließend erfolgt die Berech- 
nung der Mautabschnittstarife durch 
Addition der Mautabschnitts-Teil-
tarife zur Anlastung der Infrastruk- 
turkosten mit jenen zur Anlastung 
der Kosten der verkehrsbedingten 
Luftverschmutzung und jenen zur 
Anlastung der Kosten der verkehrs-
bedingten Lärmbelastung, wobei die 
Beträge der Mautabschnittstarife je-
weils kaufmännisch auf volle Cent zu 
runden sind (§ 9 Abs. 12 BStMG).

Zu § 3:
Die bisherige Regelung bleibt mit 
Ausnahme des Entfalls der Tarifdiffe-
renzierung unverändert. Ab 1. Jänner 
2023 sind folgende Kilometertarife 
zur Anlastung der Infrastrukturkos-
ten in Cent ohne Umsatzsteuer der 
gemäß § 9 Abs. 12 BStMG durchzu-
führenden Berechnung der Mautab- 

Mauttarifverordnung 2022 

Erläuterungen

Teil 1 enthält die Darstellung der ab-
fallwirtschaftlichen Situation, die Be-
schreibung der durchgeführten und 
geplanten Maßnahmen zur Errei-
chung der Vorgaben des Abfallwirt-
schaftsgesetzes 2002 sowie Behand-
lungsgrundsätze. 
Teil 2 beschreibt die Leitlinien zur 

Bundesabfallwirtschaftsplan 2023 
Das BMK hat den Bundesabfallwirtschaftsplan 2023 veröffentlicht: Bundes-Abfallwirtschaftsplan 
(BAWP) 2023 (bmk.gv.at) (https://tinyurl.com/2p954d5w)

grenzüberschreitenden Abfallver-
bringung und enthält beispielhafte 
Fotos zu vielen Einträgen der Grü-
nen Abfallliste sowie Gegenbeispiele 
notifizierungspflichtiger Abfälle der 
Gelben Abfallliste. Es soll den Kon-
trollbehörden und anderen in diesem 
Bereich Tätigen als Entscheidungs-

hilfe bei der Anwendung der EG-
Verbringungsverordnung dienen. 
Teil 3 enthält das Abfallvermei-
dungsprogramm, mit welchem der 
Rahmen für die abfallvermeidenden 
Aktivitäten produktions- wie kon-
sumseitig für die kommenden Jahre 
vorgegeben wird.
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Das AMS hat einen neuen Online-
Ratgeber zum Thema Ausländerbe-
schäftigung veröffentlicht. Mit die-
sem neuen Online-Ratgeber kann 
anhand der Beantwortung einiger 
niederschwelliger Fragen überprüft 

Neuer Online-Ratgeber Ausländerbeschäftigung
werden, ob für die Beschäftigung 
eines Ausländers eine arbeitsmarkt-
rechtliche Bewilligung erforderlich 
ist. 
https://www.amsratgeber.at/auslaen-
der/beschaeftigung/

turkosten nach EURO-Emissions-
klassen/Entfall des Bonus für Euro-
VI-Fahrzeuge;

3. jährliche Valorisierung des Ver-
mittlungsentgeltes für die von der 
Schienen-Control-GmbH durch-
zuführenden Vermittlungsverfahren 
zwischen Mautgläubiger und Maut-
dienstanbieter im Sinne der gesetzli-

chen Verpflichtung des § 8c Abs. 8 
zweiter Satz BStMG (§ 13, im Begut-
achtungsentwurf § 12).
Die Verordnung trat mit 1. Jänner 
2023 in Kraft.

Die neuen Mauttarife im Detail fin-
den Sie auf der ASFINAG-Website: 
www.asfinag.at/maut-vignette/
go-maut/
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abschnitts-Teiltarife zur Anlastung der 
Infrastrukturkosten für die Strecke der 
A 12 zwischen der Staatsgrenze bei 
Kufstein und dem Knoten Innsbruck/
Amras (A 13) zu Grunde zu legen:

Tarifgruppe   Kat. 2   Kat. 3    Kat. 4
    E	        6,35      8,89	     13,335
    B	     25,375   35,525    53,2875

Zu § 4:
Für die Arlbergtunnelstrecke, Tau-
erntunnelstrecke, Pyhrnstrecke und 
Karawankentunnelstrecke werden 
gemäß § 9 Abs. 6 lit. a BStMG er-
höhte Mautabschnitts-Teiltarife zur 
Anlastung der Infrastrukturkosten 
vorgesehen. Die Berechnung erfolgt 
analog zu der für §§ 2 und 3 geschil-
derten Vorgangsweise.

Zu § 5:
Für die Brennerstrecke werden ge-
mäß § 9 Abs. 6 lit. a BStMG ebenfalls 
erhöhte Mautabschnitts-Teiltarife zur 
Anlastung der Infrastrukturkosten 
vorgesehen; da aber gemäß § 11 auf 
der Brennerstrecke keine Anlastung 
der Kosten der verkehrsbedingten 
Luftverschmutzung und Lärmbelas-
tung erfolgt, ist auf Grundlage der 
anzulastenden Infrastrukturkosten, 
deren Berechnung ebenfalls analog 
zu der für §§ 2 und 3 geschilderten 
Vorgangsweise erfolgt, für diese Stre-
cke in der Verordnung bereits der 
Mautabschnittstarif festzusetzen, wo-
bei die Beträge der Mautabschnitts-
tarife jeweils kaufmännisch auf volle 
Cent zu runden sind (§ 9 Abs. 12 
BStMG). Die Tarife beinhalten einen 
Aufschlag in der Höhe von 25 % ge-
mäß § 9 Abs. 6 lit. b BStMG.

Zu § 6:
Die Mautabschnittstarife für die 
Benützung der Brennerstrecke mit 
Kraftfahrzeugen und Fahrzeugkom-
bi- nationen mit vier und mehr Ach-
sen im Zeitraum zwischen 22 Uhr 
und 5 Uhr (Nachttarif ) in doppel-
ter Höhe des Tagtarifs werden auf 
Grundlage der in § 5 festgesetzten 

Tag/Nacht	 Kat. 2	    Kat. 3	     Kat. 4	      Höchstwert
Tag		  0,07	    0,161	     0,203	      0,23
Nacht		  0,11	    0,253	     0,319	      0,34

Höchstwert = zulässiger Kilometertarif für Kraftfahrzeuge und Fahrzeugkombinationen mit vier 
und mehr Achsen gemäß der Mitteilung der Europ. Kommision, 2020/C 223/01 vom 7. Juli 2020

Die Berechnung der Mautabschnitts-Teiltarife zur Anlastung der Kosten der 
verkehrsbedingten Lärmbelastung erfolgt dann unter Beachtung der Run-
dungsregelung (kaufmännische Rundung auf hundertstel Cent) durch Mul-
tiplikation der Längen der betroffenen Mautabschnitte mit den Kilometerta-
rifen. Abschließend erfolgt die Berechnung der Mautabschnittstarife durch 
Addition der Mautabschnitts-Teiltarife zur Anlastung der verkehrsbedingten 
Lärmbelastung mit jenen zur Anlastung der Infrastrukturkosten und jenen 
zur Anlastung der Kosten der verkehrsbedingten Luftverschmutzung, wobei 
die Beträge der Mautabschnittstarife jeweils kaufmännisch auf volle Cent zu 
runden sind (§ 9 Abs. 12 BStMG).

Zu § 11:
Auf Grundlage der Bestimmung des § 9 Abs. 12 vierter Satz BStMG erfolgt 
auf Mautabschnitten von Strecken, auf denen gemäß § 9 Abs. 6 lit. b BStMG 
ein Aufschlag erhoben wird, keine Einhebung der fahrleistungsabhängigen 
Maut zur Anlastung der Kosten der verkehrsbedingten Luftverschmutzung 
und Lärmbelastung, da dort die Beträge der erhobenenen Aufschläge rech-

Beträge angepasst (§ 9 Abs. 5 fünfter Satz BStMG).

Zu § 7:
Die bisherige Tarifgruppeneinteilung zur Anlastung der Kosten der verkehrs-
bedingten Luftverschmutzung bleibt unverändert.

Zu § 8:
Gemäß § 9 Abs. 7 sechster Satz BStMG ist für Kraftfahrzeuge mit reinem 
Elektroantrieb oder mit reinem Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb in § 9 
kein Grundkilometertarif zur Anlastung der Kosten der verkehrsbedingten 
Luftverschmutzung festzusetzen.

Zu § 9:
Der bisherige Grundkilometertarif zur Anlastung der Kosten der verkehrsbe-
dingten Luftverschmutzung für Kraftfahrzeuge mit zwei Achsen bleibt unver-
ändert.
Auf Grundlage der für Kraftfahrzeuge mit zwei Achsen festgesetzten Tarife für 
die vier Tarifgruppen ergeben sich dann aus der in § 9 Abs. 3 Z 2 BStMG fest-
gelegten Tarifspreizung für Kraftfahrzeuge und Fahrzeugkombinationen mit 
drei Achsen bzw. mit vier und mehr Achsen (1:1,4:1,6) folgende Kilometer- 
tarife zur Anlastung der Kosten der verkehrsbedingten Luftverschmutzung in 
Cent ohne Umsatzsteuer:

Emissionsklasse		  Kat. 2	 Kat. 3	 Kat. 4	 Höchstwert
EURO VI			  0,75	 1,05	 1,20	 1,20
EURO V und EEV		  1,43	 2,002	 2,288	 2,30
EURO IV			  2,12	 2,968	 3,392	 3,40
EURO 0 bis III		  4,18	 5,852	 6,688	 6,70

Höchstwert = zulässiger Kilometertarif für Kraftfahrzeuge und Fahrzeugkombinationen mit vier 
und mehr Achsen gemäß der Mitteilung der Europ. Kommission, 2020/C 223/01 vom 7. Juli 2020

Die Berechnung der Mautabschnitts-Teiltarife zur Anlastung der Kosten der 
verkehrsbedingten Luftverschmutzung erfolgt dann unter Beachtung der 
Rundungsregelung (kaufmännische Rundung auf hundertstel Cent) durch 
Multiplikation der Längen der betroffenen Mautabschnitte mit den Kilo-
metertarifen. Abschließend erfolgt die Berechnung der Mautabschnittstarife 
durch Addition der Mautabschnitts-Teiltarife zur Anlastung der verkehrsbe-
dingten Luftverschmutzung mit jenen zur Anlastung der Infrastrukturkosten 
und jenen zur Anlastung der Kosten der verkehrsbedingten Lärmbelastung, 
wobei die Beträge der Mautabschnittstarife jeweils kaufmännisch auf volle 
Cent zu runden sind (§ 9 Abs. 12 BStMG).

Zu § 10:
Der bisherige Grundkilometertarif zur Anlastung der Kosten der verkehrsbe-
dingten Lärmbelastung für Kraftfahrzeuge mit zwei Achsen bleibt unverändert.
Als Nacht gilt gemäß § 9 Abs. 8 zweiter Satz BStMG der Zeitraum zwischen 
22 Uhr und 5 Uhr.
Auf Grundlage der für Kraftfahrzeuge mit zwei Achsen festgesetzten Tarife 
für Tag/Nacht ergeben sich dann aus der in § 9 Abs. 3 Z 3 BStMG festgeleg-
ten Tarifspreizung für Kraftfahrzeuge und Fahrzeugkombinationen mit drei 
Achsen bzw. mit vier und mehr Achsen (1:2,3:2,9) folgende Kilometertarife 
zur Anlastung der Kosten der verkehrsbedingten Lärmbelastung in Cent ohne 
Umsatzsteuer:

nerisch die sich aus der Berechnung 
der Mautabschnitts-Teiltarife zur 
Anlastung dieser Kosten ergebenden 
Beträge übersteigen.

Zu § 12:
Die in § 8c Abs. 8 zweiter Satz 
BStMG vorgesehene Valorsierung 
des Vermittlungsentgeltes für die von 
der Schienen-Control-GmbH durch-
zuführende Vermittlungsverfahren 
zwischen Mautgläubiger und Maut-
dienstanbieter wird für das Jahr 2023 
in der Höhe von 2,8 % durchgeführt. 
Der errechnete Betrag wird kaufmän-
nisch auf einen vollen Euro gerundet.

Zu § 13:
Die Regelung des Abs. 2 bleibt unver-
ändert. Die Bestimmungen des § 8c 
Abs. 8 und des § 9 Abs. 13 BStMG 
sehen Valorisierungen jeweils mit 
Wirkung vom 1. Jänner vor.
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Normal
     Stundenlöhne   Wochenlöhne   Monatslöhne

        in €                    in €                      in €
a) 9,58 383,20 1.657,34

b) 9,67 386,80 1.672,91

c) 9,68 387,20 1.674,64

d) 9,74 389,60 1.685,02

e) 9,82 392,80 1.698,86

Tagesgeld
Als Abgeltung für den erhöhten Lebensaufwand bei Fahr-
tätigkeit oder Dienstleistungen außerhalb des Dienstortes 
(Betriebsstätte, Werksgelände, Lager usw.) werden Tages-
gelder gewährt. Als Dienstort (Betriebsstätte, Werksge-
lände, Lager usw.) gilt jener Ort (Anschrift) an dem der 
Dienstnehmer zur Sozialversicherung gemeldet ist. Das 
Tagesgeld beträgt 26,40 Euro pro Kalendertag. Dauert 
die Fahrtätigkeit oder Abwesenheit vom Dienstort mehr 
als drei Stunden, gebührt für jede angefangene Stunde 
1/12 des Tagesgeldes; bis drei Stunden Fahrtätigkeit oder 
Abwesenheit vom Dienstort gebührt kein Tagesgeld. Für 
jeden Kalendertag gebührt maximal 1 Tagessatz.

Normal
     Stundenlöhne   Wochenlöhne   Monatslöhne

        in €                    in €                      in €
- 10,00 400,00 1.730,00

Kilometergeld
1.	 Für die Verwendung eines Privatfahrrades im 
Rahmen einer Dienstreise iSd § 26 Z 4 EStG 1988, 
ist dem Fahrradboten ein Kilometergeld in Höhe von 
0,24 Euro pro km zu zahlen.

2.	 Das Kilometergeld dient insbesondere zur Ab-
deckung der laufenden Kosten einschließlich üblicher 
Reparaturen, welche durch die dienstliche Verwendung 
des Privatfahrrades entstehen.

3.	 Eine Dienstreise liegt vor, wenn ein Arbeit-
nehmer über Auftrag des Arbeitgebers seinen Dienstort 
verlässt. Als Dienstort (Betriebsstätte, Werksgelände, La-
ger usw.) gilt jener Ort (genaue Anschrift des Beschäf-
tigungsortes im Anmeldeformular) an dem der Dienst-
nehmer zur Sozialversicherung gemeldet ist.

4. Über die gefahrenen Kilometer sind fortlaufend ein 
Fahrtenbuch oder sonstige Unterlagen zum Nachweis, 
der für das Unternehmen gefahrenen Kilometer, zu füh-

Kollektivverträge 2023 Lohntabelle Arbeiter konzessioniert

Lohntabelle 
KV-Kleintransporteure

Lohntabelle Fahrradboten
ren. Aus dem Fahrtenbuch bzw. aus den Unterlagen müs-
sen das Datum, die Anzahl der gefahrenen Kilometer, der 
Ausgangs- und der Zielpunkt sowie Zweck jeder einzel-
nen betrieblichen Fahrt klar erkennbar sein. Der Nach-
weis kann auch in digitaler Form erfolgen. Das Fahrten-
buch bzw. der Nachweis ist über Aufforderung, jedenfalls 
aber am Ende des Kalender- oder Geschäftsjahres bzw. 
beim Ausscheiden des Angestellten, zur Abrechnung vor-
zulegen. Die Abrechnung hat nach den im Betrieb übli-
chen Zeitabständen zu erfolgen.

5. Ansprüche im Sinne dieses Abschnittes müssen spä-
testens innerhalb von 3 Monaten nach Beendigung der 
Dienstreise bzw. der vereinbarten oder aufgetragenen 
Vorlage des Fahrtenbuches oder sonstigem Nachweis der 
gefahrenen Kilometer bei sonstigem Verfall beim Arbeit-
geber durch Rechnungslegung bzw. Vorlage der Unterla-
gen geltend gemacht werden.

Kostenersatz bei Verwendung Privathandy

Bei Verwendung eines Privathandys für die beruflich not-
wendige Tätigkeit, ist dem Fahrradboten ein Kostenersatz 
in Höhe von 20,00 Euro pro Monat zu vergüten. Die-
se Vergütung bezieht sich auf eine Vollzeitbeschäftigung 
und ist entsprechend dem Beschäftigungsausmaß (Teil-
zeit, geringfügig etc.) zu aliquotieren.
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Gehalt Angestellte: 

Hinsichtlich des KV Angestellte gab es in diesem Jahr keine Gespräche – es bleibt bei der im 
Jahr 2021 getroffenen Vereinbarung und der bereits im KV-Text abgebildeten Gehaltstafel mit 
Gültigkeit ab 1. Jänner 2023. 
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stammenden Hunden, Katzen und 
Frettchen möglich, wenn für jedes 
Tier

•	 ein EU-Heimtierausweis mitge-
führt wird, in dem

•	 die gültige Tollwutimpfung und 
zusätzlich auch

•	 die serologische Tollwutunter-
suchung eingetragen ist. Wenn 
die serologische Tollwutuntersu-
chung im Heimtierausweis nicht 
eingetragen ist, muss neben dem 
Heimtierausweis auch eine Be-
stätigung über die serologische 
Tollwutuntersuchung vorgelegt 
werden.

Die Probe für die serologische 
Tollwutuntersuchung muss:

•	 von einem bevollmächtigten Tier-
arzt entnommen worden sein,

•	 in einem von der EU zugelasse-
nen Labor analysiert worden sein,

•	 mindestens dreißig Tage nach der 
Impfung und mindestens drei 
Monate vor der Verbringung des 
Tieres aus dem Drittstaat ent-
nommen worden sein und

•	 mindestens einen Wert von 0,5 
IE/ml aufweisen.

Wenn keine serologische Tollwut-
untersuchung vorliegt und nur eine 
Durchreise durch diese Drittstaaten 
erfolgt ist, wird eine entsprechende 
Erklärung benötigt.

2	
Für Hunde, Katzen und Frettchen im 
Reiseverkehr aus gewissen Drittstaa-
ten, gelten erleichterte Bedingun-
gen:

Für Hunde, Katzen und Frettchen 
im Reiseverkehr, aus den folgenden 
Staaten oder Gebieten, ist keine se-
rologische Tollwutuntersuchung er-
forderlich:

Seit 6. Jänner 2023 müssen Transporteure (Fluglinien, Bus- und Zugunternehmen etc.) aufgrund der 
veterinärbehördlichen Einfuhrverordnung (§ 7 Abs. 2 VEVO 2022) ausdrücklich überprüfen, ob die 
unionsrechtlichen Einfuhrbedingungen für Heimtiere (Hunde, Katzen etc.) erfüllt sind. Bei Nichterfül-
len dieser Verpflichtung können auch die Transporteure zum Ersatz der anfallenden Kosten wie z.B.  
Kosten des Rücktransportes, Gebühren der grenztierärztlichen Abfertigung, Gebühren im Rahmen 
der zollrechtlichen Abwicklung, Kosten von Tierbehandlung und Tiertransport sowie anfallende Qua-
rantänekosten verpflichtet werden. Diese Kosten werden jeweils im Einzelfall berechnet und können 
je Fall mehrere Tausend Euro betragen. 

Veterinärbehördliche 
Einfuhrverordnung 2022
Mit 6. Jänner 2023 ist die Veteri-
närbehördliche Einfuhrverordnung 
2022 (VEVO 2022) in Kraft getre-
ten. Diese regelt u. a. die Einfuhr, 
Wiedereinfuhr und Durchfuhr von 
lebenden Tieren, tierischen Produk-
ten und Nebenprodukten, Erzeug-
nissen tierischen Ursprungs und 
Erregern von Tierkrankheiten sowie 
Gegenständen, die Träger eines An-
steckungsstoffes einer Tierseuche sein 
können, im Verkehr mit Drittstaaten.

Die VEVO 2022 sieht Maßnahmen 
vor, um das Einschleppungsrisiko 
von Tierseuchen nach Österreich 
weiter zu minimieren. Explizit darf in 
diesem Zusammenhang auf die Rege-
lung in § 7 Abs. 2 VEVO 2022 hin-
gewiesen werden, die Transporteure 
von Heimtieren verpflichtet, sich vor 
dem Transport zu vergewissern, dass 
die unionsrechtlichen Einfuhrbedin-
gungen für Heimtiere eingehalten 
sind. Sofern dies nicht in ausreichen-
dem Maße erfolgt ist, haften der 
Transporteur und die Tierhalterin/
der Tierhalter für alle anfallenden 
Kosten als Gesamtschuldner.

Detailinformation
Im Zuge der grenztierärztlichen Ab-
fertigung des Bundesamtes für Ver-
brauchergesundheit (BAVG) wird 

Veterinärbehördliche Einfuhrvorschriften 
sehen Prüfpflicht für Heimtiere vor

u. a. die Einhaltung der unionsrecht-
lichen Einfuhrbedingungen über-
prüft. Sofern diese nicht erfüllt sind, 
werden einerseits die grenztierärzt-
lichen Maßnahmen (z. B. Zurück-
weisung) gesetzt und andererseits die 
Vorschreibung der angefallenen Kos-
ten durchgeführt.

Seit 6. Jänner 2023 trifft auch Trans-
porteure (Fluglinien, Bus- und Zug-
unternehmen etc.) die ausdrückliche 
Verpflichtung gem. § 7 Abs 2 VEVO 
2022 vor Transport zu überprüfen, 
ob die unionsrechtlichen Einfuhrbe-
dingungen für Heimtiere (Hunde, 
Katzen etc.) erfüllt sind. Bei Nichter-
füllung dieser Verpflichtung können 
auch die Transporteure zum Ersatz 
der anfallenden Kosten (u. a. Kos-
ten des Rücktransportes, Gebühren 
der grenztierärztlichen Abfertigung, 
Gebühren im Rahmen der zollrecht-
lichen Abwicklung, Kosten von Tier-
behandlung und Tiertransport sowie 
anfallende Quarantänekosten) ver-
pflichtet werden. Diese Kosten wer-
den jeweils im Einzelfall berechnet 
und können je Fall mehrere Tausend 
Euro betragen.

•	 Die VEVO 2022 kann unter fol-
gendem Link eingesehen werden: 
https://tinyurl.com/ypsjamun

•	 Fragen können unter import@
bavg.at gestellt werden.

Bundesamt für Verbrauchergesund-
heit 
Federal Office for Consumer Health 
Spargelfeldstraße 191, 1220 Wien 
www.bavg.gv.at
 

Einreisebestimmungen mit 
Heimtieren in die EU

1	
Aus allen Drittstaaten, für die keine 
erleichterten Bedingungen gelten, 
ist die Einreise von Hunden, Katzen 
und Frettchen möglich, wenn folgen-
de Bedingungen erfüllt werden:

•	 Jedes Tier muss gekennzeichnet 
sein (Chip),

•	 jedes Tier muss gegen Tollwut 
geimpft sein und diese Impfung 
muss gültig sein,

•	 für jedes Tier muss eine Tierge-
sundheitsbescheinigung (Animal 
Health Certificate) mit Bestäti-
gung der serologischen Tollwut-
untersuchung vorgelegt werden,

•	 für jedes Tier muss eine Besitzer-
erklärung vorgelegt werden.

Wenn diese Bedingungen erfüllt 
sind, hat das Heimtier ein Mindest-
alter von 7 Monaten.

Aus diesen Drittstaaten ist die Wie-
dereinreise von aus Österreich oder 
aus anderen EU-Mitgliedstaaten 

Ascension, Vereinigte Arabische 
Emirate, Antigua und Barbuda, Ar-
gentinien, Australien, Aruba, Bos-
nien und Herzegowina, Barbados, 
Bahrain, Bermuda, Bonaire, Sint 
Eustatius und Saba (die Karibi-
schen Niederlande), Weißrussland, 
Kanada, Chile, Curaçao, Fidschi, 
Falklandinseln, Vereinigtes König-
reich (ohne Nordirland), Guernsey, 
Hongkong, Insel Man, Jamaika, 
Japan, Jersey, St. Kitts und Nevis, 
Kaimaninseln, St. Lucia, Montser-
rat, Mauritius, Mexiko, Malaysia 
(zusätzlich Nipah-Krankheit), Neu-
kaledonien, Neuseeland, Nordma-
zedonien, Französisch-Polynesien, 
St. Pierre und Miquelon, Russland, 
Singapur, St. Helena, Sint Maarten, 
Trinidad und Tobago, Taiwan, Ver-
einigte Staaten von Amerika (ein-
schließlich Amerikanisch-Samoa, 
Guam, Nördliche Marianen, Puer-
to Rico und Amerikanische Jung-
ferninseln), St. Vincent und die Gre-
nadinen, Britische Jungferninseln, 

Vanuatu, Wallis und Futuna. 
(Stand Januar 2023)

Für Hunde, Katzen und Frettchen, 
die aus den oben genannten Staaten 
oder Gebieten im Reiseverkehr nach 
Österreich einreisen, ist Folgendes er-
forderlich:

•	 jedes Tier muss gekennzeichnet 
sein (Chip),

•	 jedes Tier muss gegen Tollwut 
geimpft sein und diese Impfung 
muss gültig sein,

•	 für jedes Tier muss eine Tiergesund-
heitsbescheinigung (Animal Health 
Certificate) vorgelegt werden,

•	 für jedes Tier muss eine Besitzer-
erklärung vorgelegt werden.

Bei der Wiedereinreise aus den oben 
genannten Ländern von österreichi-
schen oder anderen EU-Tieren ist 
nur ein Heimtierausweis mit einer 
eingetragenen, gültigen Tollwutimp-
fung erforderlich.
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Als Intralogistik-Komplettanbieter ist 

Toyota Material Handling Austria 
ein zuverlässiger Partner für alle Kun-
den. Unternehmen aus allen Branchen 
und unterschiedlicher Größe werden 
kompetent betreut. Gabelstapler und 
Lagertechnikgeräte sind als Neu-, Ge-
braucht- oder Mietgeräte erhältlich – so 
findet jeder genau das richtige Gerät für 
jeden Bedarf.

Auch Service wird bei Toyota Material 
Handling großgeschrieben! Kompetente 
Servicetechniker sind in ganz Österreich 
unterwegs und daher schnell vor Ort – 
vor allem bei Maschinenstillständen sind 
die kurzen Reaktionszeiten, neben der 
Tatsache, dass die meisten Probleme 
gleich beim ersten Einsatz gelöst werden 
können das Erfolgsrezept schlechthin. 
Die fixe Zuteilung der Kunden zu den 
Technikern stellt sicher, dass man örtli-
che Gegebenheiten, Anforderungen und 
vor allem die Maschinen kennt! 

Mit Sicherheit mehr Bewegung im Lager! 

Verkaufsberater Dietmar Peitler und Serviceleiter Christoph Hable betreuen seit 
vielen Jahren gemeinsam Kunden in der Steiermark und finden garantiert den 
richtigen Stapler. Kontakt: 05 05 70 - 630. 

Toyota Material Handling Austria. Mit Sicherheit mehr bewegen.

Bestehende Konzessionen bleiben aufrecht, 
trotz neuem Mobilitäspaket

Gemäß § 5 Abs. 7 GütbefG erfor-
dert die Erteilung der Konzession ne-
ben der Erfüllung der im Abs. 1 leg 
cit angeführten Voraussetzungen ab 
18. März 2022

1.	 bei einer natürlichen Person, 
dass sie Angehöriger einer 
Vertragspartei des Abkom-
mens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR-An-
gehöriger) oder langfristig 
aufenthaltsberechtigter Dritt-
staatsangehöriger im Sinne der 
Richtlinie 2003/109/EG ist und 
als Unternehmer einen Sitz oder 
eine nicht nur vorübergehende 
geschäftliche Niederlassung in 
Österreich hat;

2.	 bei juristischen Personen und 
Personengesellschaften des Han-
delsrechts, dass sie ihren Sitz oder 
eine nicht nur vorübergehen-
de Niederlassung in Österreich 
haben und die zur gesetzlichen 
Vertretung berufenen Organe 
oder geschäftsführungs- und ver-
tretungsbefugten Gesellschafter 
EWR-Angehörige sind.

Gemäß § 5 Abs. 8 GütBefG kann 
der Landeshauptmann von diesen in 
Abs. 7 leg cit angeführten Vorausset-
zungen nunmehr befreien, wenn hin-
sichtlich der Ausübung der Gewerbe 
durch österreichische Staatsangehöri-
ge oder österreichische Personenge-
sellschaften oder juristische Personen 
mit dem Heimatstaat des Antrag-
stellers formelle Gegenseitigkeit 
besteht.

Diese in § 5 Abs. 7 und 8 GütbefG 
angeführten Voraussetzungen müs-
sen während der gesamten Dauer der 
Gewerbeausübung vorliegen.
 
Schon bisher konnte vom Erforder-
nis der österreichischen Staatsbür-
gerschaft bei ausländischen Konzes-
sionswerbern abgesehen werden, falls 
mit dem Heimatstaat des Konzessi-
onswerbers Gegenseitigkeit bestand. 
Das hat in der Praxis allerdings im-
mer wieder zu langwierigen und oft 
erfolglosen Ermittlungsverfahren in 
den Herkunftsländern der Konzes-
sionswerber geführt. Daher wurde 
nun mit der Novelle des GütbefG 
– wie auch schon früher im Gele-
genheitsverkehrs-Gesetz (GelverkG) 
– klargestellt, dass von diesem Erfor-
dernis nur mehr abgesehen werden 
darf, wenn die Gegenseitigkeit mit 
dem Herkunftsstaat ausdrücklich 
vereinbart wurde („formelle Gegen-
seitigkeit“; etwa durch ein zwischen-
staatliches Übereinkommen, einen 
Staatsvertrag oder ein Regierungs-
übereinkommen).

Seitens der Wirtschaftskammer Ös-
terreich wurde allerdings zutreffend 
darauf hingewiesen, dass im Zuge der 
Novelle im Zusammenhang mit der 
Änderung der § 5 Abs. 7 und 8 Güt-
befG keine Übergangsbestimmung, 
wie sie etwa im § 19 Abs. 8 GelverkG
normiert ist, im Gesetz verankert 
wurde. Da derzeit mit keinem Staat 
formelle Gegenseitigkeit besteht, hät-
te das zur Folge, dass Konzessionsin-

habern, bei denen bei Erteilung der 
Konzession i.S. der bisher geltenden 
Bestimmungen aufgrund festgestell-
ter materieller Gegenseitigkeit vom 
Erfordernis der Staatsbürgerschaft 
abgesehen wurde, nunmehr die Kon-
zessionen zu entziehen wären.

Hierbei handelt es sich um ein Redak-
tionsversehen im Zuge des Gesetzge-
bungsprozesses. Wie auch den Erläu-
ternden Bemerkungen der Novelle zu 
entnehmen ist, war das erklärte Ziel 
des Gesetzgebers, die Bestimmungen 
über die Konzessionsvoraussetzungen 
an die Regelungen des Gelegenheits-
verkehrs-Gesetzes anzugleichen. Es 
gibt keinen Hinweis, dass – abwei-
chend von den Bestimmungen des 
Gelegenheitsverkehrs-Gesetzes – bei 
Konzessionen nach dem Güterbeför-
derungsgesetz sich diese geänderten 
Bestimmungen auch auf bestehende 
Konzessionen auswirken sollten. Da 
demnach eine übergangslose Entzie-
hung von Konzessionen nicht Ziel 
des Gesetzgebers war, sollte der § 19 
Abs. 8 GelverkG bis zur nächsten 
Novelle des GütbefG im Sinne eines 
Lückenschlusses analog auf dieses an-
gewendet werden.

Das BMK teilt daher nach Abwägung 
der Umstände mit, dass bestehende 
Konzessionen, bei deren Erteilung 
der Antragsteller von den Vorausset-
zungen des § 5 Abs. 7 GütbefG in der 
Fassung vor dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes in der Fassung BGBl. 
I Nr. 18/2022 befreit wurde, weiter-
hin aufrecht bleiben.

Mit BGBl. I Nr. 18/2022 vom 17.03.2022 wurde das Güterbeförderungsgesetz 1995 (GütbefG) no-
velliert. Aus diesem Anlass teilt das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie (BMK), das Folgende mit:
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Deutschland: Lkw-Maut 2023

Den Fahrverbotskalender 2023 des Regierungskommissariats für die 
Provinz Bozen finden Sie unter https://tinyurl.com/bdh5rjvn

Am 12. Dezember 2022 startete die 
elektronische Warteschlange für Lkw 
am ersten Grenzübergang „Yagodin – 
Dorogusk“ in der Region Volyn. Das 
teilte der stellvertretende Minister für 
Infrastruktur der Ukraine, Mustafa 
Nayem, mit.

Der Service ist kostenlos. Fahrer 
können sich am beliebigen Ort an-
melden und Informationen über die 
voraussichtliche Zeit des Grenzüber-
tritts erhalten, ohne an Servicezonen 

Ukraine: Elektronische Warteschlange für Lkw an 
der ukrainisch-polnischen Grenze
 

gebunden zu sein. Das System wird 
automatisch eine Benachrichtigung 
senden, sobald sich Fahrer einem 
Grenzübergang nähern soll. Falls 
die Dauer der Wartezeit verlängert 
oder verkürzt wird, erhält der Fahrer 
ebenfalls eine Benachrichtigung. Die 
Anmeldung erfolgt über Online-Por-
tal echerha.gov.ua. Hotline für Aus-
kunft: +38 (044) 334 4304.

Das System wird zunächst an dem 
Grenzübergang „Yagodin – Doro-

gusk“ getestet. Nach erfolgreichen 
Tests soll es an allen Grenzübergän-
gen genutzt werden. Zusätzlich wird 
eine spezielle Anwendung entwickelt, 
die laufend aktualisiert wird.

Laut Mustafa Nayem wird die elekt-
ronische Warteschlange das Vorhan-
densein von Warteschlangen an der 
Grenze nicht lösen, sondern besser 
steuern.
Quelle:
https://tinyurl.com/3eudeayh 

Italien: Fahrverbotskalender 2023 Provinz Bozen

Beim Transport von verbrauchsteuer-
pflichtigen Waren aus dem freien Ver-
kehr kommt bereits versteuerte Ware 
in einen anderen Mitgliedsstaat. Auf-
grund des Bestimmungslandprinzips 
kommt es zu einer (weiteren) Steuer-
schuldentstehung im Bestimmungs-
mitgliedstaat. Die Erstattung der be-
reits bezahlten Verbrauchsteuern ist 
nur dann möglich, wenn das Trans-
portverfahren mit dem vorgesehenen 
Begleitdokument eingehalten wird.

Aktuelle Änderung: Seit 13. Febru-
ar 2023 wird für den innergemein-
schaftlichen Transport im steuer-
rechtlich freien Verkehr nur mehr 
das vereinfachte elektronische 
Verwaltungsdokument (e-VBD) 
verwendet, das mit dem Excise Mo-

Gewerbliche Beförderung im 
verbrauchsteuerrechtlich freien Verkehr

vement and Control System (EMCS) 
erstellt wird. Es gibt keinen Über-
gangszeitraum, in dem papiermäßige 
und elektronische Verfahren parallel 
laufen.

In einer aktuellen Information des 
Finanzministeriums wird jedoch 
festgehalten, dass Gespräche mit 
Deutschland betreffend Anpassung 
der deutsch-österreichischen Verein-
barung über verbrauchsteuerpflich-
tige Waren des steuerrechtlich freien 
Verkehrs im Durchgangsverkehr (ins-
besondere das sogenannte Deutsche 
Eck) noch nicht abgeschlossen sind. 
Das deutsche Bundesministerium 
der Finanzen zeigte sich aber damit 
einverstanden, bis zum Abschluss 
des neuen Übereinkommens den 
Verkehr über das Deutsche Eck in 

vereinfachter Form im Sinn der gel-
tenden Vereinbarung zunächst wei-
ter laufen zu lassen. Neben einer Be-
förderung im „Regelverfahren“ mit 
v-e-VD (e-VBD) steht somit den 
Wirtschaftsbeteiligten im Verkehr 
über das Deutsche Eck das bishe-
rige vereinfachte Verfahren gemäß 
der Verwaltungsvereinbarung mit 
Deutschland offen.

Nähere Informationen zur gewerbli-
chen Beförderung im verbrauchsteu-
errechtlich freien Verkehr finden Sie 
hier: https://tinyurl.com/4cn5wdzz.  

Im Jänner wurde auch in einem ent-
sprechenden Webinar informiert. 
Dieses können Sie hier nachsehen 
https://tinyurl.com/5cwb3s2u
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Deutschland: Verbandskästen müssen 
2 Gesichtsmasken beinhalten

Fahrzeuglenker müssen in Deutsch-
land immer ein Erste-Hilfe-Set da-
beihaben. Welches Erste-Hilfe-Ma-
terial im Verbandkasten mitgeführt 
werden muss, richtet sich nach der 
DIN 13164 sowie dem § 35h der 
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ord-
nung (StVZO). 
 
Die DIN 13164 wurde Anfang 2022 
angepasst und mit einer Übergangs-
frist von einem Jahr – somit zum 
1. Februar 2023 – gültig. Neuauf-
nahme 2 Gesichtsmasken (mind. 
Typ I nach DIN EN 14683) als 
zusätzlicher Hygieneschutz. Es 
wird hier ausdrücklich von „medizi-
nischen Masken“, nicht von FFP2-
Masken gesprochen (FFP2-Masken 
sind somit nicht verpflichtend im 
Verbandskasten mitzuführen). 

Im deutschen Handel dürfen seit 
dem 1. Februar 2023 nur noch Ver-
bandskästen der aktuellen Norm 
13164 (mit den medizinischen Ge-
sichtsmasken) angeboten werden. 
Die Änderung seit 1. Februar 2023 
ist also laut ADAC hauptsächlich 
für die Hersteller von Verbandskäs-
ten bzw. die Händler wichtig, da sie 
ab diesem Datum den Verbandskäs-
ten immer zwei Masken hinzugeben 
müssen.
In Fahrzeugen mitgeführte Ver-
bandskästen der bis zum 31. Januar 
2023 geltenden Norm 13164 (Aus-
gabe Januar 1998 und Januar 2014) 
dürfen jedoch weiterverwendet wer-
den, es besteht bis dato keine Aus-
tausch- oder Nachrüstpflicht für 
bestehende Verbandskästen (einige 
Materialien sind mit einem Mindest-
haltbarkeitsdatum versehen – abge-
laufene Artikel müssen ausgetauscht 
werden). 
 

Am 24. Dezember 2022 traten eine 
Reihe von gesetzlichen Neuerungen 
als Folge des zwischen der Europäi-
schen Union und dem Vereinigten 
Königreich unterzeichneten Han-
dels- und Kooperationsabkommens 
(TCA) in Kraft.

Dreiecksgeschäfte, Leerkabotage-
fahrten (unbeladener Grenzübertritt) 
und intermodaler Verkehr für Trans-
portunternehmen mit Sitz in den 
EU-Mitgliedstaaten sind nun nicht 
mehr möglich. Für Lkw aus Nicht-
EU-Ländern gilt ein absolutes Kabo-
tageverbot.

Zu den Änderung/
Neuerungen gehören:

•	 Transportunternehmen mit Sitz 
in den EU-Mitgliedstaaten ist es 
verboten bei der Einreise in das 

Gem. dem § 35h StVZO ist in 
Fahrzeugen Erste-Hilfe-Material 
mitzuführen, das nach Art, Menge 
und Beschaffenheit mindestens dem 
Normblatt DIN 13164, Ausgabe 
Januar 1998 oder Ausgabe Januar 
2014, entspricht. Es darf auch ande-
res Erste-Hilfe-Material mitgeführt 
werden, das bei gleicher Art, Menge 
und Beschaffenheit mindestens den-
selben Zweck zur Erste-Hilfe-Leis-
tung erfüllt.
Der formale Schritt, die Anpassung 
der StVZO (des § 35h) an die neue 
DIN 13164 steht noch aus. Nach 
Auskunft des Bundesverkehrsminis-
teriums für Verkehr dürfen alte Ver-
bandskästen (nach DIN 13164, Aus-
gabe Januar 1998 und Januar 2014) 
somit weiterhin genutzt werden – ein 
Austausch ist bis dato nicht erforder-
lich, auch eine Ergänzung mit zwei 
Masken ist nicht verpflichtend not-
wendig. 
 
Im Sinne der Rechtssicherheit haben 
hat das AWC Berlin noch eine Stel-
lungnahme des deutschen Bundesmi-
nisteriums für Digitales und Verkehr, 
Referat StV 22 – Kraftfahrzeugtech-
nik, zum genannten Sachverhalt ein-

geholt. Die entsprechende Rückmel-
dung lautet wie folgt: 
 
Zur Anpassung des § 35 h StVZO 
kann derzeit keine Auskunft erteilt 
werden. Nach den Vorschriften der 
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ord-
nung (StVZO) besteht derzeit kei-
ne Austausch- oder Nachrüstpflicht 
für bestehende Verbandskästen.
 
Um Probleme bzw. Diskussionen bei 
Polizeikontrollen zu vermeiden, rät 
das AWC Berlin jedoch, dass Fahr-
zeuglenker entsprechende Masken 
im Verbandskasten mitführen sollten 
– eine entsprechende Nachrüstpflicht 
für bestehende Verbandskästen gibt 
es jedoch wie oben ersichtlich nicht. 
 
Bei weiteren Fragen steht AWC-Mit-
arbeiterin Frau Manuela Fallmann 
gerne zur Verfügung. 
Österreichisches Außenwirtschafts-
Center Berlin
Stauffenbergstraße 1
10785 Berlin
T +49 30 25 75 75-0
F +49 30 25 75 75-75
berlin@wko.at
www.wko.at/aussenwirtschaft/de

Vereinigtes Königreich: Änderungen für 
EU-Transportunternehmen im Handels- und 
Kooperationsabkommen

VK Leerkabotage (unbeladener 
Grenzübertritt) durchzuführen. 
Für Lastkraftwagen aus Nicht-
EU-Ländern gilt dagegen ein ab-
solutes Kabotageverbot.

EU-Transportunternehmen verlie-
ren zwei weitere Rechte, die bislang 
durch EU-Rechtsvorschriften garan-
tiert waren:

•	 die Durchführung des kombinier-
ten Verkehrs, d. h. bestimmter 
Arten des intermodalen Verkehrs, 
bei denen Güter in ein und der-
selben Ladeeinheit oder ein und 
demselben Fahrzeug mit zwei 
oder mehr Verkehrsträgern beför-
dert werden;

•	 das Recht von Unternehmen mit 
Sitz in einem EU-Mitgliedstaat, 
Waren im Vereinigten Königreich 
abzuholen und dann in einem 

Nicht-EU-Land abzuliefern (so 
genannter „Dreiecksverkehr“), in-
dem sie eine Gemeinschaftslizenz 
verwenden. Unternehmen, die in 
EU-Mitgliedstaaten ansässig sind, 
können weiterhin Dreiecksver-
kehre durchführen, müssen aber 
im Besitz einer von der Europäi-
schen Verkehrsministerkonferenz 
(ECMT) ausgestellten Geneh-
migung sein. ECMT-Genehmi-
gungen ermöglichen es britischen 
Unternehmen, ähnliche Fahrten 
im Dreiecksverkehr zwischen 
EU-Staaten und anderen Ländern 
durchzuführen.

Weitere Informationen:

https://tinyurl.com/4z4mta2e
https://tinyurl.com/3rhv8mp3
https://tinyurl.com/4rh8eyvr

Seit 13. Februar 2023 gelten neue 
Regelungen im Clandestine Entrant 
Civil Penalty Scheme (Regelung zur 
Bekämpfung der illegalen Einreise) 
für Transportunternehmen ***
Diese Änderungen sind Teil des kon-
tinuierlichen Kampfes der britischen 
Regierung gegen die illegale Einreise.

Zu den Änderungen der Regelung 
zählen:

Vereinigtes Königreich: Neue Regelung zur 
Bekämpfung der illegalen Einreise

•	 Höhere Strafen für die Beförde-
rung eines illegalen Einwanderers

•	 Strafe für die unzureichende Si-
cherung eines Lastkraftwagens

•	 Neue Vorschriften zur Festlegung 
von Fahrzeugsicherheitsstandards

•	 Neuer Verhaltenskodex, der fest-
legt, unter welchen Umständen 
das Strafmaß reduziert werden 
kann

•	 Neue Leitlinien für Transportun-
ternehmen – in mehreren Spra-
chen verfügbar

Weitere Informationen finden Sie auf 
der Website der britischen Regierung:

•	 https://www.gov.uk/government/
publications/clandestine-ent-
rant-civil-penalty-scheme oder             
https://tinyurl.com/5u8rcydk

•	 Leitfaden zur Verhinderung der il-
legalen Einwanderung (Deutsch)

Diese Information finden Sie auch 
auf der AISÖ-Website.Fo
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EU-Russland: Sanktionen – Änderungen der 
Bestimmungen in Bezug auf das Ölembargo
 

Am 4. Februar 2023 wurden im 
Amtsblatt der EU (L 32I) Änderun-
gen der Verordnung 833/2014 in 
Bezug auf das Ölembargo veröffent-
licht, die am 5. Februar 2023 in Kraft 
traten:
 
Änderung der Verordnung 
(EU) Nr. 833/2014 durch 
Verordnung (EU) 2023/250 
Amtsblatt der EU L 32I vom 
4. Februar 2023
Der Artikel 3n der Verordnung (EU) 
Nr. 833/2014 wird wie folgt geändert:

1)	 Durch die Ergänzung des Buch-
staben e in Absatz 6 des Artikel 
3n wird eine weitere Ausnahmen 
für die Verbote gemäß Absät-
ze 1 und 4 angefügt: „e) ab dem 
5. Februar 2023 für Erdölerzeug-
nisse des KN-Codes 2710, die 
ihren Ursprung in Russland ha-
ben oder aus Russland ausgeführt 
wurden und zu einem höheren 
Preis als dem in Anhang XXVIII 
festgelegten jeweiligen Preis er-
worben wurden, die vor dem 5. 
Februar 2023 im Verladehafen 
auf ein Schiff verladen und vor 

dem 1. April 2023 im Endbestim-
mungshafen entladen werden.“

2)	 In Absatz 11 wird das Datum 
für die nächste Überprüfung des 
Preisobergrenzenmechanismus 
von Mitte Jänner 2023 auf Mitte 
März 2023 geändert.

 
Änderung der Verordnung 
(EU) Nr. 833/2014 durch 
Durchführungsverordnung 
(EU) 2023/251 Amtsblatt der 
EU L 32I vom 4. Februar 2023

Infos wurden auf wko.at angepasst.

EMBARGO


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„Die Presse“ vom 07.03.2023    
 
„Staat verhindert 
CO2-Einsparung“ 
Die Transporteure fühlen sich bei den Öko-Freibeträgen be-
nachteiligt.
 
Die Transportwirtschaft stößt sich an der Ausgestaltung der Öko-Investiti-
onsfreibeträge. Dadurch werde die Branche von Förderungen ausgeschlos-
sen, meint der Obmann der Bundessparte Transport, Alexander Klacska. 
Zudem verhindere der Staat damit CO2-Einsparungen, weil ältere Lkw 
länger gefahren werden. Gäbe es Förderungen, würden die Modelle er-
neuert werden, das brächte „beachtliche Verbrauchs- und CO2-Ersparnisse 
mit sich“. Für die Transporteure bedeute die Ausnahme von den Investiti-
onsfreibeträgen den „nächsten Schlag“, nachdem die Branche schon durch 
andere Maßnahmen erheblich belastet werde. 

 

Die Transportwirtschaft stößt sich an 
der Ausgestaltung der Öko-Investiti-
onsfreibeträge in Österreich. Die ent-
sprechende Verordnung würde die 
Branche von Förderungen ausschlie-
ßen und zu ihrer systematischen 
Benachteiligung beitragen, sagte der 
Obmann der Bundessparte Transport 
in der Wirtschaftskammer (WKÖ), 
Alexander Klacska, am Montag. Den 
Unternehmen entgehe dadurch eine 
Steuerersparnis, gleichzeitig verhin-
dere der Staat CO2-Einsparungen, so 
Klacska.
 
Demnach weisen neuere Lkw gegen-
über älteren Modellen technische 
Vorteile auf, die bei den jüngeren 
Modellen beachtliche Verbrauchs-
und CO2-Ersparnisse mit sich brin-
gen würden. Der Umstand, dass die 
Transporteure von der sogenannten 
Öko-IFB-Verordnung ausgeschlossen 
seien, verhindere Investitionen und 
damit effektiv weniger CO2-Ausstoß, 
bemängelte er bei einem Pressege-
spräch. „Wir kritisieren nicht einmal 
den Ökö-IFB, sondern dass der IFB 
für unsere Unternehmen überhaupt 
nicht zu Tragen kommt.“ Gerade in 
ökonomisch schwierigen Zeiten wäre 
das aus Sicht Klacskas angezeigt, um 
die Wirtschaft anzukurbeln und den 
Transportunternehmen unter die 
Arme zu greifen.
 
Für die Transporteure bedeute die 
Ausnahme von den Investitions-

 
Tiroler Tageszeitung“ vom 07.03.2023 

Frächter kritisieren hohe Kosten und „Diskriminierung“
Viele Firmen schauen beim Öko-Investitionsfreibetrag durch die 
Finger. CO2-Reduktion werde so erschwert, kritisieren Frächter. 
Kritik an NoVA.
 
Die heimischen Frächter fühlen sich von den förder- und steuerpolitischen 
Entscheidungen der Bundesregierung diskriminiert. Diese würden hohe 
Mehrkosten verursachen und die Branche von Förderungen ausschließen, 
die zu einer CO2-Reduktion führen würden, kritisierte Alexander Klacs-
ka, Obmann der Sparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer 
(WKÖ) vor Journalisten. Auch andere Branchen seien betroffen.
 
Klacska verweist darauf, dass die Transporteure vom neuen Öko-Investiti-
onsfreibetrag (IFB) ausgeschlossen sind. Diesen 5 Prozent höhere Freibe-
trag würden Frächter nur dann bekommen, wenn sie emissionsfreie Fahr-
zeuge ohne Verbrennungsmotor anschaffen würden. Allerdings seien nur 
sehr wenige Elektro-und Wasserstoff-Lkw am Markt, diese drei-bis viermal 
teurer als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. „Zudem fehlt eine flächen-
deckende Ladeinfrastruktur“, betont der Spartenobmann.
 
Die Verordnung hat laut Klacska auch negative Auswirkungen auf die Um-
welt. Statt in neue Fahrzeuge mit geringerem CO2-Ausstoß und niedrige-
rem Verbrauch zu investieren, blieben nun oft ältere Modelle länger im 
Einsatz. „Wir kritisieren nicht den Ökö-IFB, sondern dass der IFB für 
unsere Unternehmen überhaupt nicht zum Tragen kommt“, so Klacska. 
Gerade in ökonomisch schwierigen Zeiten wäre das aus Sicht Klacskas an-
gezeigt, um die Wirtschaft anzukurbeln.
 
Für die Transporteure sei das der „nächste Schlag“, nachdem Maßnahmen 
wie die Normverbrauchsabgabe (No-VA) oder die CO2-Bepreisung schon 
zu erheblichen Mehrbelastungen geführt hätten, sagte Klacska. Betroffen 
seien auch andere Branchen. Mit der NoVA-Einführung im Jahr 2021 
habe sich die Anschaffung eines Kastenwagens für alle Unternehmen ver-
teuert. Die Anschaffungskosten seien von 29.900 Euro auf 43.363 Euro 
gestiegen. Bei knapp 88.000 seither angeschafften Kastenwägen dieser 
Preisklasse bedeute dies Mehrkosten für die Wirtschaft von 1,2 Mrd. Euro, 
rechnete Klacska vor. Elektrische Alternativen würden zudem mehr als 3,5 
Tonnen wiegen und eine höhere Führerscheinklasse erfordern.
 
Für eine komplette Elektrifizierung des Verkehrssektors brauche es zusätz-
liche 74.000 Gigawattstunden (GWh) an Strom. „Das bedeutet ein Äqui-
valent von 66 Donaukraftwerken der Größe Freudenau“, so Klacska, der 
mehr „Technologieoffenheit“ und eine Produktionssteigerung im Bereich 
von E-Fuels und Wasserstoff sowie einen kräftigen Ausbau der Ladestatio-
nen forderte. Werde die derzeitige „Diskriminierung“ der Branche weiter-
verfolgt, bestehe die Gefahr, dass viele Arbeitsplätze und Unternehmen ins 
Ausland abwandern, warnte Klacska.  
 
Frächter kritisieren die hohen Anschaffungskosten für neue Fahrzeuge 
durch die NoVA. Elektrische Alternativen seien rar und teuer.
 

„Salzburger Nachrichten“ vom 07.03.2023 

Frächter sehen sich unter Druck
Ausschluss vom Investitionsfreibetrag sieht man als Diskriminie-
rung.
Österreichs Lkw-Branche sieht sich durch die aktuelle Umweltpolitik der 
Regierung unter die Räder kommen. Jüngster Anlass ist die mit 2023 in 
Kraft getretene Verordnung für einen ökologischen Investitionsfreibetrag 
(Öko-IFB), die eine Erhöhung des Freibetrags um 5 Prozent (von 10 auf 
15 Prozent) vorsieht, wenn damit ein Beitrag zu Ökologisierung verbun-
den ist. Lkw und Zugmaschinen sind aber gänzlich vom Investitionsfreibe-
trag ausgenommen, weil sie fossile Energieträger nutzen – mangels Alter-
nativen, wie Alexander Klacska, Obmann der Bundessparte Transport und 
Verkehr in der Wirtschaftskammer Österreich (WKO), betont.
 
Das sei eine weitere Diskriminierung der Branche – und kontraproduktiv. 
Sie bedeute nicht nur eine entgangene Steuerersparnis von 24.000 Euro 
für eine typische Spedition mit einer geplanten Anschaffung von zehn Lkw 
2023, die für Ökologisierungsschritte wie den Einbau einer Photovolta-
ikanlage nutzbar gewesen wären. Entfalle mangels Anreizen die Neuan-
schaffung, gebe es auch keine CO2-Reduktion. Ein neuer Lkw habe um 
14 Prozent weniger Verbrauch und CO2-Ausstoß gegenüber einem Modell 
aus dem Jahr 2017.
 
Kein Einzelfall, sagt der Interessenvertreter, „der Ausschluss der neuesten 
Verbrennertechnologie hat System“. Die Branche war auch von der Investi-
tionsprämie 2020 und dem Investitionsfreibetrag 2022 ausgenommen. Bei 
der Auszahlung der Härtefallregelung im Nationalen Emissionshandels-
gesetz (NEHG) gebe es massive Säumigkeit. Dass die Normverbrauchs-
abgabe (Nova) in Österreich auch den gewerblichen Bereich umfasse, sei 
„weltweit einzigartig“. Einem mittelständischen Transporteur seien laut 
Musterrechnung seit 2020 fast 173.000 Euro entgangen. Büße die Bran-
che Wettbewerbsfähigkeit ein, steige die Gefahr neuer Auslagerungen samt 
dem Verlust von Arbeitsplätzen. 

Frächter kritisieren Ausschluss von 
Öko-Investitionsfreibeträgen

WKÖ-Klacska: Verordnung zu Öko-Investitionsfreibeträgen führt zu 
Benachteiligung der Transportwirtschaft – „Nächster Schlag“ für Branche

freibeträgen den „nächsten Schlag“, 
nachdem Maßnahmen wie die Norm-
verbrauchsabgabe (NoVA) oder die 
CO2-Bepreisung schon zu erhebli-
chen Mehrbelastungen für die Bran-
che geführt hätten, sagte Klacska. Die 
Transportbranche schaue dadurch bei 
Steuerersparnissen durch die Finger, 
die sie in die Energiewende bzw. den 
Ausbau von Erneuerbaren Energien 
investieren könne. Der Ausschluss 
sei auch sachlich nicht gerechtfertigt, 
zumal die Transportbranche im Be-
reich der umweltfreundlichen Mobi-
lität gegenüber dem Personenverkehr 
nicht deutlich hinterherhinke.
 
Für eine komplette Elektrifizierung 
des Verkehrssektors bzw. die Trans-
formation des Verkehrssektors in 
Richtung erneuerbarer Energien 
brauche es zusätzliche 74.000 Giga-
wattstunden (GWh) an Strom. „Das 
bedeutet ein Äquivalent von 66 Do-
naukraftwerken der Größe Freude-
nau oder 11.000 zusätzliche Wind-
anlagen“, rechnete Klacska vor. Die 
Transportwirtschaft habe mit dem 
Mobilitätsmasterplan ihre Hausauf-
gaben gemacht, jetzt sei die Politik 
am Zug, von der er mehr „Technolo-
gieoffenheit“ und eine Produktions-
steigerung im Bereich von E-Fuels 
und Wasserstoff sowie eine kräftigen 
Ausbau der Ladestationen forderte. 
„Das Küken ist geschlüpft, aber jetzt 
es geht darum, das Küken auch zu 
füttern“, sagte Klacska mit Blick auf 

Fortschritte bei der Marktreife von 
Fahrzeugen, die mit Erneuerbaren 
Energieträgern betrieben werden.
 
Klacska plädierte außerdem für eine 
„ökosoziale Klimapolitik“, die An-
reize für Unternehmen schaffe und 
keine zusätzlichen Hürden kreiere. 
Diese Politik müsse auf Marktmecha-
nismen beruhen und dürfte nicht zu 
einer Klimapolitik werden, „die uns 
hintreibt in Richtung einer Planwirt-
schaft“. Die Wirtschaft hänge an der 
Mobilität, um arbeiten zu können. 
Werde die derzeitige „Diskriminie-
rung“ der Branche weiterverfolgt, 
bestehe die Gefahr, dass viele Arbeits-
plätze und Unternehmen ins Ausland 
abwandern würden, warnte Klacska.
 
Zum geplanten Verbrennerverbot 
ab 2035, das derzeit aufgrund einer 
verschobenen Entscheidung in der 
Schwebe steht, sagte Klacska, dass er 
sich von Verkehrsministerin Leonore 
Gewessler (Grüne) ein Veto auf eu-
ropäischer Ebene wünsche. „Nicht 
die Technologie ist schlecht, sondern 
das CO2 ist schlecht.“ Pauschal alle 
Verbrennermotoren zu verbieten, sei 
nicht der richtige Weg. Der Spar-
tenobmann verwies dabei auf techni-
sche Entwicklungen, wonach sich bei 
manche Motoren eine kräftige Re-
duktion des Treibstoffverbrauchs und 
damit des Ausstoßes erzielen lasse. 
„Wir haben nach wie vor Potenziale, 
CO2 zu senken.“ Fo
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Die Grundumlage laut 
§ 123 Abs. 9 WKG: 
Die Grundumlage ist eine unteilbare 
Jahresumlage; sie ist auch für das Ka-
lenderjahr zu entrichten, in dem die 
Berechtigung erworben wird oder er-
lischt. Besteht die Mitgliedschaft zu 
einer Fachgruppe nicht länger als die 
Hälfte eines Kalenderjahres, ist die 
Grundumlage für dieses Kalender-
jahr nur in halber Höhe zu entrich-
ten, besteht die Mitgliedschaft aber 
nicht länger als 31 Tage im ganzen 
Kalenderjahr, entfällt die Pflicht zur 
Entrichtung der Grundumlage zur 
Gänze. 

Wofür ist die Grundumlage?
Die Finanzierung der Tätigkeit der 
Fachgruppe und auch des Fachver-
bandes in Wien erfolgt durch die 
Einhebung einer Grundumlage ein-
mal im Jahr.

Neugründerbonus gemäß 
§ 123 Abs. 14 WKG: 
Wer erstmalig eine Berechtigung iSd 
§ 2 Abs 1 WKG erwirbt oder eine 
Unternehmung rechtmäßig selbst-
ständig betreibt (ausgenommen: 
Rechtsformänderungen oder Um-
gründungen), ist im darauffolgenden 
Kalenderjahr von der Grundumlage 
befreit.

Rechtsformstaffelung gem. 
§ 123 Abs. 12 WKG:
Wird die Grundumlage mit einem 
festen Betrag festgesetzt, so ist die-
ser von natürlichen Personen, offe-
nen Handelsgesellschaften, Kom-
manditgesellschaften sowie von 
eingetragenen Erwerbsgesellschaften 
in einfacher Höhe (Normalsatz), 
von Gebietskörperschaften, Genos-
senschaften, Vereinen und allen an-
deren juristischen Personen in dop-

Fester Betrag pro Beförderungs-
mittel für folgende Berechtigungs-
arten:

Klasse 1: 
Pro Kraftfahrzeug laut Konzessions-
umfang für Güterbeförderungen im 
innerstaatlichen Verkehr (§ 2 Abs. 2 
Z 1 GütbefG)	

 39,80 Euro 
Pro Kraftfahrzeug laut Konzessions-
umfang im grenzüberschreitenden 
Verkehr (§ 2 Abs. 2 Z 2 GütbefG)
 	  39,80 Euro

Klasse 2.2: 
Pro Beförderungsmittel bei gewerbs-
mäßiger Beförderung von Gütern 
mit Kraftfahrzeugen des Straßenver-
kehrs oder solchen Kraftfahrzeugen 
mit Anhängern, bei denen die Sum-
me der höchsten zulässigen Gesamt-
gewichte insgesamt 3.500 kg nicht 
übersteigt 	  

 0,00 Euro

Klasse 3: 
Pro Beförderungsmittel für Beför-
derungsdienstleistungen, die nicht 
unter Klasse 1 und/oder Klasse 2 fal-
len 	

  0,00 Euro

Bei Zusammentreffen von Beför-
derungsmitteln mehrerer Klassen 
(Klasse 1 bis 3) bzw. innerhalb der 
Klasse 1 an einer Betriebsstätte sind 
die Umfänge der einzelnen Klassen 
zusammenzurechnen. 

Der für die Erhebung der jeweiligen 
Grundumlage relevante Stichtag wird 
autonom von den Fachgruppen fest-
gelegt.

„Ruht (ruhen) die gem. § 2 Abs. 1 
WKG mitgliedschaftsbegründende(n) 
Berechtigung(en) für die gesamte Pe-
riode der Mitgliedschaft im Kalen-
derjahr, ist die Grundumlage in Höhe 
von EUR 36,30 zu entrichten.“

pelter Höhe zu entrichten, sofern 
diese Rechtsfolge im Beschluss der 
zuständigen Fachorganisation nicht 
ausdrücklich ausgeschlossen wird. 

Ruhendsatz gem. 
§ 123 Abs. 9, 2. Satz WKG:
Ruht/Ruhen die gemäß § 2 Abs. 1  
WKG mitgliedschaftsbegründende(n) 
Berechtigung(en) für die gesamte Pe-
riode der Mitgliedschaft im Kalen-
derjahr, ist die Grundumlage höchs-
tens in halber Höhe zu entrichten. 

Die Grundumlage für das 
Güterbeförderungsgewerbe 
wird wie folgt berechnet:

Pro Betriebsstätte ein fester Betrag 
für folgende Güterbeförderungen:

Klasse 1: 
Gewerbsmäßige Beförderung von 
Gütern mit Kraftfahrzeugen des Stra-
ßenverkehrs oder solchen mit An-
hängern, bei denen die Summe der 
höchsten zulässigen Gesamtgewichte 
insgesamt 3.500 kg übersteigt 	

  118,50 Euro

Klasse 2.1: 
Gewerbsmäßige Beförderung von 

Gütern mit Kraftfahrzeugen des Stra-
ßenverkehrs oder solchen Kraftfahr-
zeugen mit Anhängern, bei denen 
die Summe der höchsten zulässigen 
Gesamtgewichte insgesamt 3.500 kg 
nicht übersteigt bei uneingeschränk-
tem Einsatz von Beförderungsmit-
teln	

  170,00 Euro

Klasse 2.2: 
Gewerbsmäßige Beförderung von 
Gütern mit Kraftfahrzeugen des Stra-
ßenverkehrs oder solchen Kraftfahr-
zeugen mit Anhängern, bei denen 
die Summe der höchsten zulässigen 
Gesamtgewichte insgesamt 3.500 kg 
nicht übersteigt bei eingeschränktem 
Einsatz von Beförderungsmitteln 	

  170,00 Euro

Klasse 3: 
Alle sonstigen Güterbeförderungen 
(z. B. Fahrradboten) 	

  72,60 Euro
Unbeschadet des § 123 Abs. 7 WKG 
ist bei Zusammentreffen von Gü-
terbeförderungen mehrerer Klassen 
(Klasse 1 bis 3) an einer Betriebs-
stätte nur der höchste Grundum-
lagenbetrag zu bezahlen. Bei gleich 
hohen Grundumlagen wird die GU 
pro Betriebsstätte nur einmal vorge-
schrieben.

Unternehmen sind seit 1. Jänner 
2020 verpflichtet, an der elekt-
ronischen Zustellung teilzuneh-
men. Ausgenommen sind nur 
jene Unternehmen, die wegen 
Unterschreitens der Umsatz-
grenze nicht zur Abgabe von 
Umsatzsteuervoranmeldungen 
verpflichtet sind.

Die Registrierung zur elektronischen 
Zustellung erfolgt für Unternehmen 
im USP.
Für die „Nicht-Teilnahme“ an der 
elektronischen Zustellung sind der-
zeit keine Sanktionen vorgesehen. 
Sofern keine elektronische Zustell-
möglichkeit vorliegt, wird die ver-
sendende Behörde eine postalische 
Zustellung vornehmen.

Achtung:
Bestimmte Unternehmer werden au-
tomatisch in das Teilnehmerverzeich-
nis übernommen (siehe dazu Näheres 
unter Punkt „Teilnehmerverzeich-
nis“). So kann die Behörde etwa im 
Falle der automatischen Übernahme 
aus FinanzOnline eine nicht-nach-
weisliche Zustellung in das elektro-
nische Postfach zustellen, auch wenn 
seitens des Unternehmens noch keine 
Registrierung im USP erfolgt ist (eine 
Abholung ist nur möglich, in dem 
man sich beim USP anmeldet).

Unternehmerbegriff
An der elektronischen Zustellung 
haben laut E-Government-Gesetz 
Unternehmen im Sinne des § 3 Z 20 
Bundesstatistikgesetz teilzunehmen. 
Das Bundesstatistikgesetz definiert 
den Unternehmerbegriff wie folgt: 
Alle natürlichen Personen (z. B. freie 
Dienstnehmer, freiberuflich Tätige), 
juristischen Personen, Personenge-
sellschaften, Personengemeinschaf-
ten und Personenvereinigungen mit 
Wohnsitz, gewöhnlichem Aufenthalt, 
Sitz oder Geschäftsleitung in Ös-
terreich, die der Allgemeinheit oder 
einem bestimmten Personenkreis 
Waren, Werk- und Dienstleistungen 
gegen Entgelt anbieten oder im All-
gemeininteresse liegende Aufgaben 
erfüllen oder Einkünfte aus Land- 
und Forstwirtschaft, selbstständiger 
Arbeit, Gewerbebetrieb oder Vermie-
tung und Verpachtung erzielen.

Unzumutbarkeit der 
E-Zustellung

Die Teilnahme an der elektronischen 
Zustellung ist von vornherein un-
zumutbar, wenn das Unternehmen 
nicht über die dazu erforderlichen 
technischen Voraussetzungen oder 
über keinen Internet-Anschluss ver-
fügt. Die erforderliche technische 
Voraussetzung fehlt etwa, wenn keine 
internetfähige Hardware im Unter-
nehmen verfügbar ist.

E-Zustellungen – 
USP Unternehmerserviceportal

GRUNDUMLAGE


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Widerspruchsmöglichkeit

Unternehmen, die wegen Unter-
schreiten der Umsatzgrenze nicht 
zur Abgabe von Umsatzsteuervoran-
meldungen verpflichtet sind, können 
der elektronischen Zustellung wider-
sprechen. Der Widerspruch erfolgt 
grundsätzlich durch die Abmeldung 
des Unternehmens vom Teilnehmer-
verzeichnis und somit der elektroni-
schen Zustellung. Der Widerspruch 
kann, sofern man nicht im USP re-
gistriert ist, auch per Post an das Bun-
desrechenzentrum geschickt werden. 
Unternehmer, die der elektronischen 
Zustellung widersprochen haben, 
werden wie bisher auf dem Postweg 
kontaktiert.

Teilnehmerverzeichnis

Um die vollständige Erreichbarkeit 
aller potenziellen Empfänger sicher-
zustellen, wurde ein Teilnehmerver-
zeichnis sämtlicher Zustellsysteme 
eingeführt. Das Teilnehmerverzeich-
nis wurde am 28. Mai 2019 kund-
gemacht (BGBl. II Nr. 140/2019) 
und bildet seit „Produktivsetzung“ 
der elektronischen Zustellung 
(1.12.2019) das Verzeichnis aller Per-
sonen, die elektronische Zustellun-
gen empfangen, ab.
Seit Juni 2019 werden bestimmte 
Unternehmer automatisch in das 
Teilnehmerverzeichnis übernommen 
und gelten als angemeldete Teilneh-
mer:  
•	 FinanzOnline-Teilnehmer, die 

nicht auf die elektronische Zu-
stellung nach der Bundesabga-
benordnung (BAO) verzichtet 
haben und Unternehmer im Sin-
ne des § 3 Z 20 Bundesstatistikge-
setz 2000 sind, werden seit 1. Juli 
2019 automatisch in das Teilneh-
merverzeichnis übermittelt. 

•	 Ebenso sind die Teilnehmer am 
Elektronischen Rechtsverkehr 
(ERV) automationsunterstützt bis 

auf Widerspruch des Teilnehmers 
an das Teilnehmerverzeichnis zu 
übermitteln. ERV-Teilnehmer 
können eine Weiterleitung in den 
ERV konfigurieren. 

•	 Seit 1. Dezember 2019 werden 
Kunden der elektronischen Zu-
stelldienste (Briefbutler, BRZ 
Elektronischer Zustelldienst, 
eVersand oder Mein Brief ) auto-
mationsunterstützt in das Teilneh-
merverzeichnis aufgenommen.

Unternehmer, die automatisch in das 
Teilnehmerverzeichnis übernommen 
werden, erhalten eine Information 
über ihre Übernahme (Benachrich-
tigung in der Databox von Finanz-
Online) und können ab diesem 
Zeitpunkt ihre Registrierungsinfor-
mationen am Teilnehmerverzeichnis 
überprüfen und gegebenenfalls an-
passen (z. B. E-Mail-Adressen für Be-
nachrichtigungen, De-/Aktivierung 
der Weiterleitung in den ERV etc.).
Sollte in FinanzOnline keine E-Mail-
Adresse hinterlegt sein oder wurde 
auf die elektronische Zustellung ge-
mäß BAO verzichtet, dann können 
diese Teilnehmer nicht automatisch 
übernommen werden, da die ver-
pflichtende Verständigung über neue 
Nachrichten nicht möglich wäre. 
Diese Teilnehmer werden dazu moti-
viert, eine Registrierung zur elektro-
nischen Zustellung vorzunehmen.

Anzeigemodul 
„Mein Postkorb“ im 
Unternehmensserviceportal
Unternehmer können über das USP 
auf ihre elektronischen Zustellstücke, 
die von Behörden übermittelt wur-
den, zugreifen. Um den Empfängern 
eine einheitliche Übersicht der für sie 
bereitgehaltenen elektronischen Zu-
stellstücke zu ermöglichen, wurde ein 
kostenloses elektronisches Postfach 
eingeführt. Die zentrale Anzeige und 
Abholung von Zustellungen erfolgt 

	z3-Seitenkipper mit oder ohne Abdeckung
	zAsphaltmulden isoliert mit Zertifizierung
	zPritschenaufbauten
	zKofferaufbauten
	zMontage von div. Ladekränen und Hebebühnen
	zdiverse Servicearbeiten, Reparaturen 
	zHydraulikzubehör und Hydraulikschläuche

im angemeldeten Bereich des USP in 
der Anwendung „Mein Postkorb“.
Das Anzeigemodul hat den Empfän-
ger unverzüglich davon zu verständi-
gen, dass ein Dokument für ihn zur 
Abholung bereit liegt. Diese elektro-
nische Verständigung ist an die dem 
Teilnehmerverzeichnis bekanntgege-
bene elektronische Adresse des Emp-
fängers zu versenden.
Erledigungen der Finanzbehörden 
gemäß der BAO werden weiterhin in 
FinanzOnline zugestellt und zusätz-
lich zur Information über das Anzei-
gemodul angezeigt.
Zur Nutzung des Anzeigemoduls 
„Mein Postkorb“ muss das Unter-
nehmen über ein USP-Konto und 
zumindest einen USP-Anwender mit 
der Rolle „Postbevollmächtigter“ ver-
fügen.

Wer darf in das 
Anzeigemodul zustellen?

In das Anzeigemodul dürfen aus-
schließlich Behörden und Verant-
wortliche des öffentlichen Bereichs 
zustellen bzw. zusenden.

Weiterführende Informationen
Das Bundesministerium für Digi-
talisierung und Wirtschaftsstandort 
veröffentlicht auf seiner Homepage 
laufend weitere Informationen zur 
elektronischen Zustellung.
Infos dazu finden Sie unter folgender 
Website: 
https://tinyurl.com/3thn394m

Weiters steht Ihnen der USP-Support 
unter (+43) 0 50 233 733 zur Verfü-
gung.

Auch die Grundumlage 
der Wirtschaftskammer 

wird in Zukunft nur mehr 
per E-Zustellung 
vorgeschrieben!

Die Einschätzung der Umfrageteilnehmer ist in Bezug 
zu Vergangenheit und Zukunftserwartungen generell 
deutlich gesunken: 
Geschäftslage und Nachfrage werden sowohl vergan-
genheitsbezogen als auch für die Zukunft pessimistisch 
eingeschätzt und zugleich wird von einem Rückgang der 
Beschäftigten ausgegangen. Auch der aktuelle Auftragsbe-
stand ist nochmals stark gesunken.

Auffallende Parameter im Detail:

•	 Die „Geschäftslage in den kommenden 6 Monaten“ 
wird im Vergleich zum Oktober 2022 (–19,0 Punkte) 
mit –25,6 Punkte sehr schlecht eingeschätzt.  

WIFO-Sonderauswertung Konjunkturtest 
Güterbeförderung Jänner 2023 (Q1/23)  
Auf den kommenden Seiten finden Sie die neues-
ten Auswertungen des WIFO-Konjunkturtests für 
Güterbeförderungsunternehmen. Die Befragung 
hat im Jänner 2023 stattgefunden und es haben 
insgesamt 72 Unternehmen aus dem Güterbeför-
derungsgewerbe teilgenommen.

•	 Die „Nachfrageerwartung“ ist von –11,7 (Oktober 
2022) auf –23,5 deutlich weiter zurückgegangen.

•	 Der „Auftragsbestand zur Zeit“ hat sich von 69,0 
Punkte (Oktober 2022) auf 59,2 Punkte weiter redu-
ziert.

•	 Als primäre Produktionsbehinderungen werden der 
„Mangel an Arbeitskräften“ von 41,3 % und „unzurei-
chende Nachfrage“ von 21,7 % genannt.Fo
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TRANSPORTEURE A–Z: Melden auch Sie sich an!

•	 Das Transporteure A–Z ist eine 
Abwandlung des WKO Firmen 
A–Z und erlaubt eine gezielte Su-
che nach Transportunternehmen 
nach bestimmten Suchkriterien.

•	 NEU ist, dass wir im Rahmen 
dieses Verzeichnisses auch die 
Möglichkeit geschaffen haben, 

Der Fachverband Güterbeförderung hat sein „Transporteure A–Z“ (das Branchenverzeichnis der 
österreichischen Transporteure und Kleintransporteure), mithilfe der WKO-Inhouse, einem grund-
legenden Relaunch unterzogen:

nach dem „KT-Gütesiegel“ als 
auch einer „Friends on the road“-
Mitgliedschaft (wird derzeit lau-
fend eingepflegt und aktualisiert) 
bei Unternehmen als „Zertifikat“ 
zu suchen. 

•	 Nutzen Sie die Möglichkeit auch 
Ihre Firma im Transporteure A–Z 
zu präsentieren. Hierzu klicken 

Sie bitte auf „Meine Unterneh-
mensdaten bearbeiten“ (rechts 
oben − Anmeldung mittels WKO-
Benutzername und Passwort).

•	 Die Nutzung des Transporteure 
A–Z und der Eintrag darin ist 
kostenlos und eine Serviceleistung 
des Fachverbandes Güterbeförde-
rung.©
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Online-Lkw-Kalkulationstool 
inklusive Downloadmöglichkeit
Auf mehrfachen Wunsch wurde das 
Online-Lkw-Kalkulationstool auf 
der Transporteure-Website um einen 
Downloadbereich erweitert. Es ist 
von nun an möglich, die Kalkulation 
auch mittels Excelsheet durchzufüh-
ren und entsprechend anzupassen.

Dies finden Sie hier: 
http://dietransporteure.at/lkw-kalkulation/index.html bzw. unter 
http://dietransporteure.at/lkw-kalkulation/download.html 
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RA Mag. Christoph Rappold
Reif und Partner 
Rechtsanwälte OG 
 
graz@reifundpartner.at    
www.reifundpartner.at

Aktuelle VPI- und In-
flationsentwicklung 
in Österreich
Die aktuelle Entwicklung des 
Verbraucherpreisindex sowie der 
Inflation finden Sie unter 
www.dietransporteure.at

Entwicklung Diesel-
preis und Transport-
kostenindex: 

Die aktuelle Entwicklung zum 
Dieselpreis und Transportkosten-
index ist wieder unter 
www.dietransporteure.at abrufbar

Entwicklung Diesel-
preis und Transport-
kostenindex für das 
Kleintransportgewerbe

Die aktuelle Entwicklung zum Die-
selpreis und Transportkostenindex 
ist wieder unter 
www.dietransporteure.at abrufbar

Die Mitglieder der Wirtschaftskam-
merorganisation haben Zugang zu 
umfangreichen branchenspezifischen 
Informationen und zahlreichen Ser-
vices. Damit diese noch einfacher, 
sicherer und schneller im beruflichen 
Alltag genutzt werden können, steht 
die WKO-Benutzerverwaltung mit 
vielen hilfreichen Funktionen zur 
Verfügung:

•	 Es kann sich jede Person ein per-
sönliches WKO-Benutzerkonto 
anlegen, in dem Daten aktuali-
siert und Passwortänderungen 
durchgeführt werden können. 

•	 Das eigene Benutzerkonto kann 
mit einem oder mehreren WKO-
Mitgliedschaften verknüpft wer-
den. In Folge kann eine Vielzahl 
an WKO-Services in Anspruch 
genommen werden. Darunter 
zählen der Zugang zu Fachinfor-
mationen auf WKO.at, die Bear-
beitung der Unternehmensdaten 
im Firmen A–Z oder die Nut-
zung des Vorteilsclubs der Jun-
gen Wirtschaft. All diese Services 
können mit nur einem einzigen 
WKO-Benutzerkonto abgerufen 
werden. Auch für Mitglieder, die 
Unternehmen in mehreren Bran-
chen und Bundesländern haben, 
reicht ein persönliches WKO-Be-
nutzerkonto.

WKO-Benutzerverwaltung
•	 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

können schnell und einfach zur 
Nutzung von WKO-Services be-
rechtigt werden.

•	 Der Einstieg in die WKO-Be-
nutzerverwaltung ist auch mit 
Bürgerkarte oder Handysignatur 
möglich.

•	 Durch einen Nachweis der 
Identität kann das persönliche 
WKO-Benutzerkonto aufgewer-

•	 tet werden, um auf exklusive 
Dienstleistungen der WKO zu-
greifen zu können.

•	 Sicherheit hat für die WKO 
höchste Priorität. Aus diesem 

Grund ist die WKO-Benutzer-
verwaltung mit einem umfangrei-
chen Sicherheitssystem versehen, 
das höchstmöglichen Schutz und 
eine sichere Datenübertragung 
bietet.

Sie haben noch Fragen?

Unsere kostenlose WKO-Serviceline 
unterstützt Sie gerne unter der Num-
mer 0800 221 221 (Mo.–Fr. 8–20 
Uhr, Sa. 8–12 Uhr). 
Sie können auch eine E-Mail an 
benutzerverwaltung@wko.at 
schicken.

0316
601
601

WKO
Service
Nummer
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Eine Betrachtung der in Österreich 
geltenden Lenk/-Ruhezeiten für das 
güterbefördernde Gewerbe dürfte 
sich langsam aber sicher zur Rake-
tenwissenschaft entwickeln. Die ein-
schlägige Berechnung ergibt sich aus 
einem Konglomerat der VO (EU) 
561/2006, dem Kollektivvertrag für 
das Güterbeförderungsgewerbe und 
dem Arbeitsruhegesetz (ARG).

Diese Bestimmungen sehen vor, dass 
die Lenkzeit/Tag 9 Stunden nicht 
überschreiten darf, wobei eine zwei-
malige Überschreitung in der Woche 
auf 10 Stunden zulässig ist. Wichtig 
ist jedoch, dass die Lenkzeit/Wo-
che 56 Stunden in der Einzelwoche 
und in zwei aufeinanderfolgenden 
Wochen nicht mehr als 90 Stunden 
aufweisen darf. Hinsichtlich der 
Lenkpausen ist anzumerken, dass 
eine solche nach einer Lenkzeit von 
4,5 Stunden und zwar in der Dauer 
von 45 Minuten stattzufinden hat, 
wobei die Lenkpause in zwei Teile zu 
15 Minuten und 30 Minuten auf-
geteilt werden kann. So weit so gut, 
wenn da nicht noch die Tages- und 
Wochen(end)ruhezeiten zu berück-
sichtigen sind.

Die Tagesruhezeit hat innerhalb von 
24 Stunden 11 Stunden zu betragen, 
eine Verkürzung der Tagesruhezeit 
auf 9 Stunden (drei Mal die Woche) 
ist bei entsprechender kollektivver-
traglicher Regelung möglich. Alter-
nativ kann die Tagesruhezeit in zwei 
Abschnitte geteilt werden, wobei ein 
Teil mindestens 9 Stunden und der 
andere Teil folgerichtig 3 Stunden 
aufzuweisen hat. Bitte beachten Sie 
jedoch die Blockzeit: diese ist mit 9 
Stunden festgelegt. Sollte ein zweiter 
Lenker an Bord sein, muss jeder der 
beiden Lenker 9 Stunden Tagesruhe-
zeit in 30 Stunden nachweisen kön-
nen.

Raketenwissenschaft mal Pi(π)

Die Wochen(end)ruhe ist mit einer 
ununterbrochenen Ruhezeit von 45 
Stunden, in die der Sonntag fällt, 
festgelegt. Natürlich besteht auch die 
Möglichkeit gewisser Abtauschmög-
lichkeiten iZm mit Wochenruhe- 
und Ersatzruhezeiten. Eine Verkür-
zung der Wochen(end)ruhezeiten auf 
24 Stunden ist nämlich dann zulässig, 
wenn die Reduzierung bis zum Ende 
der dritten Woche nach der verkürz-
ten Woche im Anschluss an eine an-
dere durch eine mindestens 9-stündi-
ge Ruhezeit ausgeglichen wird. Das 
geht aber nur dann, wenn mit dieser 
Regelung nicht die Feiertagsruhe von 
24 Stunden, die frühestens um 00.00 
Uhr, spätestens aber um 06.00 Uhr 
eines gesetzlichen Feiertags beginnt, 
torpediert wird.

Neben einer Lenkpause (siehe oben) 
sind noch die Ruhepausen zu beach-
ten. Diese betragen bei einer Tages-
arbeitszeit von 6 bis 9 Stunden 30 
Minuten. Bei einer Tagesarbeitszeit 
von über 9 Stunden ist die Arbeits-
zeit durch eine Ruhepause von min-
destens 45 Minuten zu unterbrechen, 
wobei auch hier eine Teilungsmög-
lichkeit in mehrere Teile von zumin-
dest 15 Minuten besteht, der erste Teil 
ist nach spätestens 6 Stunden Lenk-
zeit einzuhalten. Zu guter Letzt dür-
fen auch die wöchentlichen Höchst-
arbeitszeiten von 60 Stunden nicht 
überschritten werden. Der Dienst-
geber kann auf Basis einer Einigung 
mit dem Betriebsrat (sofern ein sol-
cher vorhanden ist) die wöchentliche 
Arbeitszeit aus technischen und/oder 
arbeitsorganisatorischen Gründen in-
nerhalb eines 26 Wochen umfassen-
den Durchrechnungszeitraumes auf 
durchschnittlich 48 Stunden/Woche 
festlegen.

Lieber Leser, wer bis jetzt noch nicht 
den Überblick verloren hat, möge 

das ganze mit Pi (π) multiplizie-
ren, das Ergebnis dann von EURO 
auf Schilling umrechnen und in die 
Fahrzeugdatenbank einspielen, wid-
rigenfalls das Fahrzeug vielleicht 
nicht startet. Unter Transparenz ver-
steht der durchschnittliche Normun-
terworfene natürlich etwas anderes, 
zum Glück schreibt die EU digitale 
Kontrollgeräte vor, die von den Or-
ganen der Straßenaufsicht mit ge-
eichten Geräten ausgelesen werden 
können, sodass man auf Knopfdruck 
eine allfällige Überschreitung der 
Lenk- bzw. Ruhezeiten feststellen 
kann. Nur wehe, wenn die Technik 
versagt. In diesen Fällen hat näm-
lich der Lenker die Lenk- bzw. Ru-
hezeiten handschriftlich in Form von 
Arbeitsaufzeichnungen festzuhalten 
und selbstständig auszurechnen, um 
nicht in den Genuss einer verwal-
tungsstrafrechtlichen Disziplinierung 
zu kommen.

Also doch Raketenwissenschaft mal 
Pi (π).
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schriftliche Prüfung
Termin: 12. April 2023

mündliche Prüfung
Termine: 18. bis 20. April 2023

Prüfungstermine für Herbst 2023 und 2024 folgen

Konzessionsprüfung 
für das Güterbeförderungsgewerbe in der Steiermark

Infoabende: 	 28.06.2023
		  17.01.2024

Kurse:		 04.09. bis 22.09.2023
		  26.02. bis 15.03.2024

Anmeldung 
Anmeldungen zur Prüfung sind spätestens 6 Wochen vor 
dem jeweiligen Prüfungstermin beim Amt der Stmk. Lan-
desregierung, Abteilung 12 – Wirtschaft und Tourismus
Referat Wirtschaft und Innovation
Nikolaiplatz 3, 8020 Graz  •  Tel.: 0316/877-7939
Mail: wirtschaft@stmk.gv.at
www.verwaltung.steiermark.at/a12, einzubringen.

Den Anmeldungen zu den Prüfungen sind anzuschließen:
•	 allfällige Anträge auf Ausstellung von Bescheinigun-

gen gemäß § 14 BZP-VO samt den hierfür erforder-
lichen Unterlagen oder bereits ausgestellte derartige 
Bescheinigungen,

•	 Urkunden zum Nachweis des Vor-/Familiennamens.

Kaufmännische Vorbereitung
Vor Besuch des fachlichen Vorbereitungskurses empfeh-
len wir das Unternehmertraining zu besuchen. Die Kurs-
termine sind im Wifi-Kursbuch oder unter 
www.stmk.wifi.at ersichtlich.

2023/2024

Schwerpunkte der 
Ausbildung

•	 Kostenstellenrechnung
•	 Indexberechnung, Umsatzsteuerberechnung
•	 Frachtrecht, Schadenersatzrecht
•	 Arbeitnehmerschutz- und Arbeitszeitrecht sowie 

Kollektivverträge
•	 Beförderungsverträge (CMR), Frachtgeschäfte, Zoll-

recht
•	 kombinierter Verkehr
•	 Unternehmensorganisation, Betriebsführung
•	 EU-, Gewerberecht, Berufszugang
•	 Güterbeförderungsrecht, Tarife, Gesellschaftsrecht
•	 Versicherungsrecht, Steuerrecht
•	 grenzüberschreitender Verkehr und int. Rechtsvor-

schriften
•	 techn. Normen und techn. Betrieb
•	 Straßenverkehrssicherheit, Verkehrsgeografie, Telematik

Sie möchten auch mit einer Werbung 
in der Vollen Fahrt vertreten sein?

Infos unter 0316/30 43 00
mailbox@printverlag.at

www.printverlag.at
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Friends on the Road: Gemeinsames Auftreten ist das Gebot 
der Stunde − jetzt LogCom-Mitglied werden!
Warum LogCom?

Der Lkw ist ein wichtiges und ver-
bindendes Element zwischen der 
produzierenden Industrie und dem 
Endverbraucher. Dies ist der Bevöl-
kerung und den Entscheidungsträ-
gern leider oft nicht bewusst. Um auf 
die Bedeutung der Transportbranche 
aufmerksam zu machen und die ös-
terreichischen Transporteure als sym-
pathische Partner zu positionieren, 
wurde die Marke „LKW – Friends 
on the Road“ von der Arbeitsgemein-
schaft LogCom ins Leben gerufen.

Was macht LogCom?

Die Initiative fällt besonders durch 
die gelben, sympathischen Fahrzeug-
beklebungen bzw. Fahrzeugbeschrif-

tungen im „Friends on the Road“-
Design auf. Lassen auch Sie Ihr 
Fahrzeug bekleben und machen auf 
die Wichtigkeit der Transportbran-
che aufmerksam. Diese Marke ist 
ein Bekenntnis zur österreichischen 
Transportwirtschaft, von der Bran-
che, für die Branche!

Wie können Sie 
helfen/unterstützen?

Bitte helfen Sie auch aktiv mit diese 
Marke noch bekannter zu machen, 
indem Sie einerseits als bereits beste-

hende Mitglieder Ihre Fahrzeuge be-
kleben lassen und andererseits auch 
andere Transportunternehmer und 
Firmen überzeugen, Mitglied zu wer-
den. Denn nur gemeinsam können 
wir etwas erreichen!

WERDEN SIE BITTE MITGLIED 
− Beitrittserklärung ausfüllen und an 
die LogCom schicken: office@log-
com.org! 

Weitere Informationen unter: http://
www.logcom.at/initiative/ueber-die-
logcom/ 

Pfuscherbekämpfung: Meldungen online möglich

Professionelle Schwarzarbeit stellt 
die Unternehmen der gewerblichen 
Wirtschaft vor immer größere Prob-
leme. Die Schattenwirtschaft boomt 
und verursacht volkswirtschaftlichen 
Schaden immensen Ausmaßes.

Als spezieller Service für WKO-Mit-
glieder und auch aufgrund des gesetz-
lichen Auftrages der WKO bietet die 
Wirtschaftskammer die Möglichkeit, 
Verdachtsmomente bzw. Wahrneh-
mung von illegaler Gewerbeausübung 
mittels Online-Formulars an die 
WKO zu übermitteln unter http://
wko.at/stmk/pfuschermeldung.
Diese ergeht an den Erhebungs-
dienst der WKO Steiermark, wobei 
völlige Verschwiegenheit und Ver-
traulichkeit zu den Grundprinzipi-
en gehören. Die kompetenten Pro-
fis erheben, informieren und setzen 

alle möglichen Aktivitäten, um den 
Rechtszustand herzustellen. Mehr als 
1.500 gewerberechtliche Erhebungen 
finden jährlich statt.

Um gegen Pfusch effektiv vorgehen 
zu können, werden möglichst kon-
krete Beweise für die illegalen Arbei-
ten benötigt:

•	 Wenn möglich, Namen und 
Wohnanschrift des/der illegalen 
Erwerbstätigen.

•	 Wo wird gearbeitet?
•	 Wann und seit wann wird gear-

beitet?
•	 Beschreibung der illegalen Tätig-

keit
•	 Eventuelle Beweise (Plakate/Fo-

tos/Angebote/Autokennzeichen/
Werbeaussendungen/Website-
Ausdrucke).

Je genauer die Angaben sind, desto 
schneller und effizienter kann einge-
griffen werden. 
Alternativ dazu kann die unbefugte 
Gewerbeausübung natürlich auch bei 
den zuständigen Gewerbebehörden 
(Magistrat Graz/jeweilige Bezirks-
hauptmannschaft) und der Finanz-
polizei gemeldet werden.
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Transporteure auf medialem Überholkurs


Paketdienste: 
Auftraggeberhaftung gefordert
ORF-Steiermark Wirtschaft Online, 14.12.2022


Wirtschaftsbarometer: Gefahr einer 
Rezession
Der Grazer, 13. Dezember 2022


Alle Jahre wieder ein inakzeptables Warten
OTS, 5. Dezember 2022


Paketdienste: 
Auftraggeberhaftung gefordert
ORF-Steiermark Journal, 14.12.2022


Aktivisten sperren zentrale Autoroute
Kleine Zeitung, 15. Dezember 2022



| 46 |  								          			      | 47 | 

Boxen stopp Boxen stopp

Hinter der erfolgreichen 60-jährigen Firmengeschichte der Schor Trans GmbH steht die Kontinuität 
eines umsichtig und mit Freude geführten Familienunternehmens. Wenn es um Qualität geht, gibt es 
im Unternehmen keine Kompromisse. 

Ein Blick in die Firmengeschichte 
zeigt das kontinuierliche Wachstum 
eines gesunden und soliden Unter-
nehmens, das sich in den 60 Jahren 
ihres Bestandes eines auf ihre Fahnen 
geschrieben hat: die konsequente 
Ausrichtung auf die Bedürfnisse ihrer 
Kunden.
Drei Generationen prägen das Un-
ternehmen Schor Trans. Gemeinsam 
ist ihnen, dass sie mit ihrer Unter-
nehmenskultur einen guten und zu-
friedenen Kundenstamm geschaffen 
haben und mit ihrer einwandfreien 
Qualität diese rundum zufrieden-
stellen.

Seit dem Gründungsjahr 1963 durch 
Ferdinand Schor hat sich das Tätig-
keitsfeld nur unwesentlich verändert. 
Anfänglich waren die Haupttätig-
keitsbereiche, die mit zwei Kipper-
Lkw durchgeführt wurden, Schot-

ter- sowie Baumaterialientransporte 
zusammen mit einem Kohle- und 
Obsthandel. Heute transportiert die 
Schor Trans GmbH zusätzlich Le-
bensmittel in der gesamten Steier-
mark, ist mit seinen Sattelschleppern 
international unterwegs und über-
nimmt für einige Umlandgemein-
den die Winterdienste. Erfolgreich 
arbeitet das Unternehmen auch mit 
namhaften Baufirmen zusammen 
und tätigt Kipper-, Kran- und Grei-
ferarbeiten, führt Schottertransporte 
durch oder erledigt Baumaschinen-
und Baggertransporte zur vollsten 
Zufriedenheit seiner Kunden.

Die Familiengeschichte war leider 
nicht nur von schönen Begeben-
heiten geprägt, die tragischen und 
traurigen Augenblicke gehören auch 
dazu, wie der unerwartete Tod im 
Jahr 2000 von Ferdinand Schor jun., 

der die Firma 1978 von seinem Vater 
übernommen hatte. Seine Frau Ge-
noveva und die beiden Söhne Ferdi-
nand und Markus leiteten danach die 
Firma und wandelten das Einzelun-
ternehmen 2001 in eine GmbH um.
Die beiden Brüder sind mit Begeiste-
rung dabei und haben den sukzessi-
ven Aufbau der Firma weitergeführt. 
Ferdinand Schor ist kaufmännischer 
und handelsrechtlicher Geschäfts-
führer. Der gelernte Mechaniker stieg 
nach seiner Lehre als Lkw-Fahrer in 
den Betrieb ein. Noch heute sitzt 
er hinter dem Lenkrad, steuert aber 
nicht nur seine Lkw, sondern auch 
zusammen mit seiner Gattin Helga 
alle Belange des Unternehmens.

Hinter der Schor Trans GmbH steht 
die Kontinuität eines umsichtig ge-
führten Familienunternehmens. Der 
familiäre Zusammenhalt setzt sich ©
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60 Jahre Schor Trans GmbH

Wordrap

Factbox
Firma: 
Schor Trans GmbH	
 
Kaufmännischer u. handelrechtlicher 
Geschäftsführer:	  
Ferdinand Schor 
Firmensitz:
Reiteregg 52
8151 St. Bartholomä
Tel.: 0676/88 77 77 02
office@schortrans.at
 
Gründungsjahr: 1963
 
Mitarbeiter: 20
 
Fuhrpark: 20 Fahrzeuge

Tätigkeitsfeld: 
Lebensmitteltransporte; Baufahr-
zeuge mit Schotter- und Krandiens-
ten; Winterdienste

Warum macht Ihnen Ihr Beruf Spaß?
	 Ich bin in die Materie hineinge-

wachsen und mit ihr groß ge-
worden - sie gehört zu meinem 
Leben.

 
Wären Sie kein Frächter ...
 	 ... wäre ich Lkw-Fahrer oder 

Mechaniker

Wenn Sie in der Branche etwas 
ändern könnten ...

... würde ich die Unterstützung 
der Betriebe ausbauen und ge-
gen die Feindseligkeiten, die die 
Exekutive den Lkw-Fahrern oft 
entgegenbringt, vorgehen.

Schor Trans GmbH – Geschäftsführer Ferdinand 
Schor im Interview

auch bei den Mitarbeitern fort. „Un-
sere Kunden stehen im Mittelpunkt, 
wir übernehmen gerne Verantwor-
tung, erfüllen hohe Qualitätsansprü-
che und stehen zu unserem Wort. 
Aber ebenso wichtig sind uns unsere 
Mitarbeiter, denen wir volles Vertrau-
en entgegenbringen. Sie sind es, die 
sich selbstständig und verlässlich für 
das Funktionieren aller Abläufe ein-
setzen und so handeln, als ob es ihr 
eigener Betrieb wäre. Ohne unsere 
Mitarbeiter gäbe es die Firma nicht, 
sie sind unser Gesicht und unsere 
Stimme“, sagt Ferdinand Schor.

Einzigartig macht seinen Betrieb 
nicht nur das breit aufgestellte Tätig-
keitsfeld, sondern auch die moderne 
und immer top gepflegte Fahrzeug-
flotte. „Neben unseren Mitarbeitern 
sind unsere Lkw die Aushängeschil-
der der Firma“, erklärt Schor.

Seine Motivation schöpft Ferdinand 
Schor aus seiner Arbeit. „Waren von 
A nach B zu bringen und damit an-
deren zu helfen bzw. als Systemerhal-
ter zu fungieren, sind das Schöne an 
meinem Beruf. Dazu kommen unse-

re treuen Kunden, mit denen ich in 
der langen Zeit der Zusammenarbeit 
freundschaftliche Kontakte geknüpft 
habe und unsere Mitarbeiter, deren 
Zusammenhalt und Einsatz wirklich 
großartig ist“, begeistert er sich und 
ergänzt: „Es ist schon eine Heraus-
forderung, gestiegene Preise weiter-
geben zu müssen. Doch zum Glück 
verstehen das unsere Kunden und wir 
können wertschätzend zusammenar-
beiten. Leider stellen die politischen 
Maßnahmen sowie der immer mehr 
in den Vordergrund tretende Mitar-
bietermangel unsere Branche vor im-
mer größere Herausforderungen.“
Doch jeder Tag ist eine Herausfor-
derung, die er von ganzem Herzen 
und mit Leidenschaft annimmt. Die 
Freude an der Arbeit ist sein Schlüssel 
zum Erfolg.

Noch sind seine Kinder zu klein, um 
sich für den Betrieb zu interessie-
ren, aber auf der 60-Jahr-Feier, die 
im kleinen Rahmen mit den Mitar-
beitern ganz sicher stattfinden wird, 
werden auch sie in der großen ge-
meinsamen Schor-Trans-Familie viel 
Freude haben.

Auch wir gratulieren zum 
Firmenjubiläum und wün-
schen weiterhin viel Erfolg 
und freuen uns, vielen der 
schönen Lkws der Schor 
Trans GmbH auf den 
Straßen zu begegnen.



| 48 |  								          			      | 49 | 

Boxen stopp Boxen stopp

Mobil bleiben – mit 
Johann Schlacher Kfz-GmbH
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Flott und ungehindert Vorankom-
men, das ist der Wunsch der meisten 
Menschen. Johann Schlacher hat das 
zu seinem Credo gemacht und setzt 
mit seiner Werkstätte und seinem 
Abschleppunternehmen alles daran, 
Fahrzeuge so rasch wie möglich wie-
der flott zu machen.
Mit seiner 1.300 m2 großen freien 
Werkstätte und seinem breit gefächer-
ten Angebot – Spenglerei, Lackiererei, 
Reifendienst, Waschanlage, 24-Stun-
den-Erreichbarkeit etc. – bietet er sei-
nen Kunden im und ums Murtal fast 
alle Lösungen für ihr Auto an.

Firmengründung
Es sind gerade einmal gute 20 Jah-
re, in denen Johann Schlacher aus 
einem Zwei-Mann-Betrieb ein Vor-
zeigeunternehmen geschaffen hat. 

Individuelle Mobilität ist für die Menschen in der Region Murtal eine Notwendigkeit. Die größte freie 
Kfz-Werkstätte mit Abschleppdienst im ganzen Murtal, Johann Schlacher Kfz-GmbH, sorgt mit seinen 
bestens ausgebildeten Mitarbeitern rund um die Uhr, dass dieses grundsätzlich notwendige Bedürfnis 
auch erfüllt wird.

Seine Firmengeschichte beschreibt 
er so: „2002 beschloss ich, mich mit 
einer Kfz-Werkstätte selbstständig zu 
machen. In Weißkirchen kaufte ich 
einen Betrieb und startete mit ei-
nem Mitarbeiter. Der Betrieb wurde 
laufend modernisiert und ausgebaut, 
Lehrlinge und Mitarbeiter wurden 
eingestellt und der Fuhrpark vergrö-
ßert. Damit wurde auch das Betriebs-
gelände zu klein und 2021 beschloss 
ich, eine Wiese zu kaufen und ein 
komplett neues Reparaturzentrum 
zu bauen. Bereits Ende 2021 konn-
ten wir in Wöllmerdorf eröffnen und 
bieten hier unseren ca. 4.500 Kun-
den den bestmöglichen Service. Ei-
nen entscheidenden Beitrag für das 
Gelingen leistet meine Frau Monika. 
Sie kümmert sich um den adminis-
trativen Bereich, und so kann ich 

mich voll und ganz der Arbeit in der 
Werkstatt widmen. Ohne sie könnte 
ich das Unternehmen weder in der 
Größe noch mit dem Qualitätsan-
spruch führen.“
Die Johann Schlacher Kfz-GmbH 
ist breit aufgestellt. Größtes Stand-
bein ist die Kfz-Werkstätte, gefolgt 
vom Abschlepp- und Pannendienst 
und dem Einsatz des Kranwagens auf 
Baustellen. Eine Auto- und Trans-
portervermietung komplettiert das 
Angebot.

Fokus auf Mitarbeiter
Wie viele in der Branche sucht auch 
Johann Schlacher Mitarbeiter und 
Lehrlinge. Die Kapazitäten sind gege-
ben und die Voraussetzungen in sei-
nem neu errichteten Firmengelände 
sind ideal: Fußbodenheizung, Led-

Beleuchtung und Arbeitsgeräte, die 
auf dem neuesten Stand der Technik 
sind, machen das Arbeiten in einem 
geselligen Umfeld äußerst angenehm. 
Der Chef selbst ist sich für keine Ar-
beit zu schade, die Mitarbeiter kön-
nen sich ständig weiterbilden – sogar 
die C-Führerscheinausbildung er-
möglicht der Firmenchef und führt 
persönlich in die umfassende Materie 
des Abschleppdienstes ein. 
Voraussetzungen: „Freude an der Ar-
beit haben und bereit sein sich in ein 
Team einzugliedern.“

Abschleppdienst
Einige der Kriterien, warum sich 
Schlacher Kfz-GmbH so gut posi-
tioniert hat, beschreibt er so: „Der 
Auftrag und damit verbunden die 
qualitativ hochwertige Arbeit stehen 
für uns im Mittelpunkt. Unsere hoch 
gesetzten Qualitätsparameter werden 
von unseren Mitarbeitern, die gut 
ausgebildet und hoch motiviert sind, 
umgesetzt. Wir setzen alles daran, 
den Kunden so rasch wie möglich 
mobil zu machen. Gerade im Bereich 
der Abschleppung bzw. der Pannen-
einsätze ist der Kunde bei uns bestens 
aufgehoben. Dazu bieten wir auch 
nächtliche Notreparaturen sowie 
Mietautos an 365 Tagen im Jahr an.“ 
Mit seinen drei Abschleppfahrzeu-
gen, einer davon mit Kran, führt er 
auch für die beiden Automobilklubs 
ÖAMTC und ARBÖ Abschleppun-

Wordrap

Factbox
Firma: 
Johann Schlacher Kfz-GmbH	
 
Geschäftsführer:	  
Johann Schlacher
 
Firmensitz:
Wöllmerdorf 25
8750 Weisskirchen in Steiermark
Tel.: +43 3572/20 320
www.schlacher-kfz.at
 
Gründungsjahr: 2002
 
Mitarbeiter: 6
 
Fuhrpark: 3 Lkw-Abschleppwagen
(1 mit Kran)

Tätigkeitsfeld: 
Kfz-Reparaturwerkstätte mit 
Abschleppunternehmen und Kran-
arbeiten

Warum macht Ihnen Ihr Beruf Spaß?
	 Weil ich mit Leib und Seele    
	 Mechaniker bin und mir der  

Kontakt zu meinen Kunden 
	 immer Freude bereitet.
 
Wären Sie kein Frächter ...
 	 ... wäre ich Landwirt

Wenn Sie in der Branche etwas 
ändern könnten ...

... würde ich wieder zurückkehren 
zu einer Lehrlingsausbildung, die 
nicht nur Wissensvermittlung, 
sondern auch Persönlichkeits-
bildung beinhaltet. Zudem die 
Steuern so senken, dass ein 
fairer Verdienst übrig bleibt, der 
Nebenjobs unnötig macht.

Johann Schlacher

gen und Bergungen durch. „Waren 
es vor 10 Jahren noch zum Großteil 
reine Abschleppungen, so sind heute 
ca. 80 % der Einsätze Panneneinsät-
ze“, erklärt Johann Schlacher seinen 
Einsatzbereich und erläutert: „Der 
Abtransport von verunfallten Fahr-
zeugen setzt qualifiziertes und bes-
tens geschultes Personal voraus. Ab-
schleppen heißt nicht einfach „Auto 
holen“. Es braucht Erfahrung und 
Wissen, um eine schadenmindernde 
Unfallbergung, sowohl in Bezug auf 
das Fahrzeug als auch auf die Um-
welt, durchführen zu können.“

Erfolgsrezept
Johann Schlacher ist mit Leib und 
Seele Unternehmer und seine Moti-
vation sind zufriedene und glückli-
che Kunden. Seine Devise: „Probiere 
alles, was möglich ist und setze alles 
daran, dass alles funktioniert“.
„Nie aufgeben und nie die Freude an 
der Arbeit verlieren“, so beschreibt 
er sein Erfolgsrezept. „Die Heraus-
forderungen, die jeder Tag mit sich 
bringt und die Schnelllebigkeit auf 
dem Kfz-Sektor machen meinen Ar-
beitsalltag großartig.“ Das ist mit ein 
Grund, warum für ihn der Gedanke 
an den Ruhestand gar nicht in Fra-
ge kommt. „Gerne würde ich den 
Betrieb noch weiter ausbauen, die 
notwendigen Kapazitäten sind gege-
ben und ich sehe viele Möglichkeiten 
dazu“, schließt Johann Schlacher.
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auf der Fachgruppentagung am 6. Mai
in der Grazer Messe

Robin Engelhart  |  Graz
Hannes Fürndraht  |  Hartberg
Alexander Gomilschak  |  Gleinstätten
Nicola-Wolfgang Haas  |  Gröbming
Manuel Haider  |  Eibiswald
Michael Heinrich  |  St. Georgen ob Judenburg
Thomas Heuberger  |  Gschaid bei Weiz
Joachim Hofer  |  Eibiswald
Niklas Sebastian Hölbling  |  Graz
Lukas Kern  |  Mureck
Jürgen Kollmann  |  Stanz im Mürztal
Bianca Liebmann-Rohlfing  |  Graz
Franco Eduard Maier  |  Feldkirchen bei Graz
Robert Stephan Maier  |  Mitterberg-St. Martin
Christoph Mauerhofer  |  Hartberg
Dominik Harry Gerhard Adolf Neuhold  |  St. Ruprecht an 
der Raab
Erwin Neumeister  |  St. Peter am Ottersbach
Katharina Tamara Nuster, BSc.  |  St. Stefan im Rosental
Ing. Eduard Franz Papst  |  Weißkirchen in Steiermark
Simon Pfeifer-Sieber  |  Hitzendorf
Johannes-Alois Ranz  |  Oberhaag
Florian Viktor Reiter  |  Zeltweg
Burhan Remmo  |  Leibnitz
Manuel Strutz  |  Kalwang
Franz Theiler  |  Friedberg
Matthias Weißenbacher  |  Anthering
Siegfried Zach  |  Fernitz-Mellbach
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Zur bestandenen Konzessionsprüfung 
aus 2022 gratulieren wir herzlich:

Verleihung der Urkunden
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Elektrisierendes Design 
ist unser GeschAeft

©Foto: N. Fraiz/Fotolia.com

Wir beraten Sie gerne und  setzen
Ihre Wünsche und Ideen um.

www.printverlag.at 
0316/ 30 43 00

Gebrauchte Klein-
transporter zu 
Top-Preisen!

Wir besorgen Ihnen gerne Ihren Spezialtransporter auf Wunsch!

Oldtimer – Land Rover Defender 109 Pickup 
Serie 2 – kurze Kabine/ lange Pritsche, Bj. 1966 
– restauriert, neu überprüft – voll Einsatzbe-
reit! 

Peugeot Boxer 140 HDI Koffer mit hydr. Lade-
bordwand (130 PS EURO 6), 4200x2100x2150, 
ca. 900 kg Nutzlast! Koffer mit Seitentür rechts, 
Klima, Navigation, Rückfahrkamera, Bluetooth, Tem-
pomat etc., Bj. 2021, 68000 km

Fiat Ducato JTD 130 Koffer mit hydr. Ladebord-
wand (130 PS EURO 6), 4200x2100x2200, ca. 900 
kg Nutzlast! Klima, Navigation, Rückfahrkamera, Blue-
tooth, Tempomat etc., Bj.  2019, 67000 km

Fiat Ducato JTD 130 Koffer mit Überbau (130 
PS EURO 6), 4200x2100x2300, ca. 950 kg Nutz-
last! Klima, Bluetooth, Tempomat etc., Bj.  2020, 
97000 km – auch auf Wunsch mir hydr. Ladebord-
wand zu Top-Preis!

Fiat Doblo JTD 105 Kasten lang – Maxi, (105 PS 
EURO 6), 2100x1700x1300, ca. 900 kg Nutzlast! 
Klima, Parctronic hinten, Bluetooth, Regaleinsrich-

tung Laderaum, 8-fach bereift, top Zustand etc., Bj.  
2019, 58000 km

Ford Transit 130EL350 Koffer mit hydr. Lade-
bordwand (130 PS EURO 6) Zwillingsbereift 
– Heckantrieb, 4250x2100x2200, ca. 800 kg Nutz-
last, Klima etc., Mod. 2018, 65000 km 

Ford Transit 170FT350 Koffer (170 PS EURO 6) 
Frontantrieb, 3650x2100x2150, ca. 1100 kg Nutz-
last, Automtik, Klima etc., Bj. 2018, 92000 km
 
Renault Master (131 PS EUR 6) Koffer mit 
hydr. Ladebordwand und Seitentür, ca. 
4200x2000x2300, Klima, Rückfahrkamera etc., Bj. 
2019, 81000 km

Mercedes Sprinter 313 CDI HD-Kasten MR mit 
Fahr- und Standkühlung, Bj. 2011, ca. 190000 
km – voll fahrbereit – überprüft bis 5/2023 – starke 
Gebrauchsspuren!

Shibaura CM314 – Universalfahrzeug mit 
Frontmulchmäher 150cm und Schneeschild 160cm, 
Kehrbürste 150cm, Fronthydraulik, Allradantrieb, 
Dieselmotor 31 PS, Kabine mit Heizung etc., Bj. 2013, 
ca. 3400 Bh
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